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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag A Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  A1 Regierungspräsidium Freiburg Ref. 21 Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz Bissierstr. 7, 79114 Freiburg   Schreiben vom 31.08.2018    Der vorgesehene Flächentausch zur Ausweisung einer Wohnbauflä-che „Südlich der Meisenstraße“ entspricht den Vorabstimmungen zwischen der Stadt Achern und uns als höherer Raumordnungsbe-hörde. Sofern keine fachgesetzlichen Belange des Natur- und Land-schaftsschutzes der Planung entgegenstehen, bestehen keine raumordnerischen Bedenken gegen den Flächentausch.  Wir möchten darauf hinweisen, dass westlich an das Plangebiet ein im Regionalplan Südlicher Oberrhein ausgewiesenes Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe anschließt. Vorrangge-biete werden als Ziel der Raumordnung festgelegt. Die Planung des zukünftigen Wohngebietes hat somit sicherzustellen, dass die zu-künftige Siedlungsentwicklung mit dem regionalplanerisch gesicher-ten Rohstoffabbau vereinbar ist.                                         Das Schreiben vom 21.03.2018 wurde nicht im Rahmen der frühzei-tigen Beteiligung abgeben, wird aber als Hintergrundinformation für den Bebauungsplan beigelegt: Mit dem vorgesehenen Flächentausch werden im Flächennutzungs-

 Wird zur Kenntnis genommen.       Der Anregung wird entsprochen. Hinsichtlich des im Regionalplan festgelegten Vorranggebiets fand ein Abstimmungsgespräch mit Regionalverband, Unterer Wasserbehörde und Betreiber des Kieswerks statt. Bei einer Auskiesung des Vorranggebiets ist davon auszugehen, dass das Betriebsgelände nach Süden verlagert wird und die Auskiesung zwischen bestehendem Baggersee und Indust-riestraße bzw. Kreisstraße erfolgt. Hierzu wur-den gutachterliche Abschätzungen zu Schal-limmissionen, Staubimmissionen und Grund-wasserveränderungen eingeholt: - Durch den Kiesabbau in der Vorrangfläche und den Betrieb des verlegten Kieswerks am südlichen Rand des Vorranggebiets ist an den nächstgelegenen geplanten Wohnge-bäuden der östlichsten Baureihe im geplan-ten Baugebiet südlich der Meisenstraße mit Gewerbelärmbeurteilungspegeln von aufge-rundet bis zu 55 dB(A) zu rechnen. Der Im-missionsrichtwert der TA Lärm für Allgemei-ne Wohngebiete von 55 dB(A) wird damit eingehalten. - Hinsichtlich der Staubimmissionen werden die Grenzwerte der TA Luft zum Schutz vor Gesundheitsgefahren sowie zum Schutz vor erheblichen Nachteilen und Belästigungen im Bereich der geplanten Bebauung sicher eingehalten. - Die Untersuchung mögliche Veränderungen in Bezug auf das Grundwasser ergab, dass sich durch die Erweiterung des Baggersees und die damit einher gehende Verlegung der Uferlinie ein Anstieg des Grundwasserspie-gels um bis zu maximal 2,6 cm ergibt. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf ei-ne Bebauung (z.B. Flurabstand, Bemes-sungswasserstände) sind damit als sehr ge-ringfügig einzustufen bzw. sind zu vernach-lässigen. Durch die vorgesehene Siedlungsentwicklung erfolgt daher keine Einschränkung des Roh-stoffabbaus im regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiet. Die vorgesehene Siedlungsent-wicklung ist mit dem Rohstoffabbau vereinbar.     Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag plan ca. 1,6 ha zusätzliche Wohnbaufläche ausgewiesen Raumord-nerische Bedenken gegen eine weitere Inanspruchnahme von Frei-flächen werden zu Gunsten des erschließungstechnischen und städtebaulichen Gesamtkonzeptes zur Entwicklung des Wohngebie-tes zurückgestellt.  In diese Entscheidung wird insbesondere eingestellt, dass das vor-gesehene Bebauungskonzept u. a. die Errichtung von Mehrfamilien- und Doppelhäusern vorsieht und somit zu einer bedarfsorientierten, flächenverantwortlichen Wohnbaulandentwicklung beiträgt. Wir gehen davon aus, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens in Teilbereichen Mehrfamilienhäuser und Doppelhäuser verbindlich festgesetzt und im übrigen Bereich Doppelhäuser als Option ermög-licht werden.      Im Hinblick auf immer größere Flächenengpässe und den bestehen-den Wohnraummangel empfehlen wir dringend, auf dichtere, orts-bildverträgliche Bebauungsstrukturen auch in ländlich geprägten Ortsteilen hinzuwirken.  

      Der Anregung wird teilweise entsprochen. Die Errichtung einer Mindestzahl von Wohnein-heiten ist zwar nicht möglich, die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung werden jedoch für die Errichtung von Mehrfamilienhäusern ausgelegt. Für die Teilgebietsbaufläche „WA4“ wird neben Einzelhäusern alternativ auch die Errichtung von Doppelhäusern zugelassen. In der Teilgebietsbaufläche „WA54“ ist dagegen weiterhin nur die Errichtung von Einzelhäusern vorgesehen.  Der Anregung wird entsprochen. Im Plangebiet ist auch die Errichtung von Mehr-familienhäusern und Doppelhäusern verbindlich festgesetzt. Zusätzlich wird für den größten Teil des Plangebiets dies Errichtung von Doppelhäu-sern zumindest optional ermöglicht. Mit diesen Festsetzungen kann eine dem Ortsbild ange-messene Dichte erreicht werden.  A2 Regierungspräsidium Freiburg Abt. 4 – Straßenplanung Bissierstr. 7, 79114 Freiburg Schreiben vom 30.07.2018    Die Abteilung 4 – Straßenwesen und Verkehr – des Regierungsprä-sidiums Freiburg als Straßenbaubehörde für Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen nimmt zu dem o.g. Bebauungsplan nur Stellung im Hinblick auf Planungs- und Ausbauabsichten sowie zu Belangen der Straßenbaugestaltung im Zuge dieser Verkehrswege.   Im Untersuchungsraum befindet sich die Landesstraße 87, aller-dings sind unsere Belange durch den Vorgang nicht berührt.   Von unserer Seite bestehen daher gegen den Bebauungsplan „Süd-lich der Meisenstraße“ in Gamshurst der Stadt Achern i. d. F. vom 11.06.2018 keine Bedenken.   

 Wird zur Kenntnis genommen.      Wird zur Kenntnis genommen.   Wird zur Kenntnis genommen.  A3 Regierungspräsidium Freiburg Abt. 9 – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Albertstraße 5, 79104 Freiburg i. Br. Schreiben vom 19.07.2018    1 Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall nicht überwunden werden können Keine  2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes Keine  3 Hinweise, Anregungen oder Bedenken  Geotechnik Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher Belange keine fachtechnische Prüfung vorge-legter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das 

            Wird zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Ein Bodengutachten wurde erstellt. Die Ergebnisse des Bodengutachtens werden in 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Bau-grundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutach-tenden Ingenieurbüros.  Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geo-technischen Hinweise in den Bebauungsplan: Im Plangebiet bilden auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten quartäre Lockergesteine (Sandlöss, am nördl. Rand auch Hochflutlehm) unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Bau-grund.  Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Im Verbreiterungsbereich des Hochflutlehms ist zusätzlich mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Un-tergrundes zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bau-technischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein.  In Anbetracht der Größe des Plangebiets geht das LGRB davon aus, dass eine ingenieurgeologische Übersichtsbegutachtung durch ein privates Ingenieurbüro durchgeführt wurde/wird. Darin sollten die generellen Baugrundverhältnisse untersucht sowie allgemeine Emp-fehlungen zur Erschließung und Bebauung abgegeben werden. Ferner sollten darin die Notwendigkeit und der Umfang objektbezo-gener Baugrundgutachten gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 beschrieben werden.   Boden Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anre-gungen oder Bedenken vorzutragen.   Mineralische Rohstoffe Gegen das Planungsvorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Seite keine Bedenken.   Es wird ergänzend darauf hingewiesen, dass für das gesamte Ge-biet der Stadt Achern die vom LGRB bearbeitete Karte der minerali-schen Rohstoffe von Baden-Württemberg 1:50 000 (KMR 50), Blät-ter L 7312 Rheinau und L 7314 Baden-Baden, vorliegt. Es wird emp-fohlen, die rohstoffgeologischen Ergebnisse und Daten der KMR 50 bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen.  Grundwasser Auf die Lage des Plangebietes innerhalb eines Wasserschutzgebie-tes und die Bestimmung der Rechtsverordnung wird verwiesen.  Bergbau Gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen.   Geotopschutz Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht tangiert.   

den Bebauungsplan aufgenommen.                    s.o.          Wird zur Kenntnis genommen.    Wird zur Kenntnis genommen.   Der Anregung wird entsprochen. Die rohstoffgeologischen Ergebnisse und Daten werden bei zukünftigen Planungen berücksich-tigt.     Wird übernommen.    Wird zur Kenntnis genommen.    Wird zur Kenntnis genommen.  A4 Landratsamt Ortenaukreis Badstraße 20, 77652 Offenburg   Schreiben vom 02.08.2018   I. Amt für Landwirtschaft Die überplanten Flächen werden derzeit überwiegend landwirtschaft-lich als Ackerflächen genutzt. In der Flurbilanz sind die Flurstücke als Flächen bester Bodenqualität der Vorrangflur Stufe I unverzicht-bar und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten sind. 
 Die Hinweise zur Inanspruchnahme werden zur Kenntnis genommen. Zwar werden Ackerflächen bester Bodenqualität für eine Bebauung in Anspruch genommen. Diese Inanspruchnahme ist jedoch erforderlich, 



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Südlich der Meisenstraße“ in Achern-Gamshurst Stadt: Achern Fassung: Entwurf zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Bearbeitungsstand: 20.12.2018  Abwägungstabelle der eingegangenen Stellungnahmen vom 02.07.2018 bis 03.08.2018  

Seite 4 von 34  

Nr. Einwender Abwägungsvorschlag Auch laut Regionalplan 1995 (1.6) bzw. 2016 (3.0.2) handelt es sich bei den Flächen um hochwertige Böden die für die Landwirtschaft zu erhalten und zu sichern sind. Umwidmungen als Bauland müssen nach der Flurbilanz ausgeschlossen bleiben. Nur in Sonderfällen in denen öffentliche Belange überwiegen und die Inanspruchnahme der Flächen dringend erforderlich ist, dürfen die landbauwürdigen Flächen ausschließlich im unbedingt notwendigen Umfang für Sied-lungen und sonstige bauliche Anlagen in Anspruch genommen wer-den (3.0.2.1). Die Flächeninanspruchnahme hat grundsätzlich spar-sam und schonend zu erfolgen. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren (Landesentwicklungsplan 2002, 5.3.2). Das überplante Gebiet im Rheintal mit seiner ebenen Lage, guten Böden und optimaler Wasserversorgung ist ein wichtiger Teil der Region, der eine weitgehend ressourcenschonende Produktion von hochwertigen Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen mit hohen Ertragssicherheiten in der Region bietet. Der Schutz und der Erhalt dieses fruchtbaren Ackerlandes liegen im Interesse der Allgemeinheit, denn die landwirtschaftliche Produktion auf den überplanten Flächen, die durch die Flächeninanspruchnah-me weiter eingeschränkt wird, hat eine wesentliche regionale und überregionale Bedeutsamkeit. Eine wichtige Funktion kommt insbe-sondere dem Erhalt der Selbstversorgung durch die Erzeugung regionaler Produkte zu. Bei einer weltweiten Bevölkerungszunahme und damit verbundener Verknappung der Nahrungsmittel ist der allgemeine Erhalt von land-wirtschaftlichen Flächen mit guten Bonitäten, wie bei den vorliegen-den Flächen gegeben, zur Sicherung der allgemeinen Ernährungs-lage von großer Bedeutung. Zudem sind in den letzten Jahrzehnten sehr viele Flächen verloren gegangen, die ursprünglich rein landwirtschaftlichen Zwecken zur Verfügung standen. Eine der Hauptursachen ist die starke Inan-spruchnahme für Baugebiete. Insofern bedauern wir, dass mit Aus-weisung des neuen Planungsgebiets und der daraus folgenden Bebauung weitere wertvolle landwirtschaftliche Flächen verloren gehen. Problematisch ist die Flächeninanspruchnahme insbesondere, da Böden nicht vermehrbar sind und sich nur über sehr lange Zeiträu-me entwickeln. Wegen ihrer Bedeutung für Nährstoffkreisläufe, den Wasserhaushalt sowie den Rückhalt, die Pufferung und den Abbau von Stoffeinträgen haben die Böden eine zentrale Stellung im Natur-haushalt. Auch als unverzichtbare Grundlage für die Nahrungsmit-telproduktion und Forstwirtschaft bilden sie, wie bereits oben ausge-führt, eine existenzielle Lebens- und Wirtschaftsgrundlage des Men-schen (Landschaftsrahmenplan Südl. Oberrhein, Sept. 2013).  Betroffene Landwirte Vom Verlust der o.g. Flächen sind insgesamt 4 landwirtschaftliche Betriebe betroffen, die diese Flächen überwiegend als Ackerflächen mit Getreide-, Körner- und Silomaisanbau nutzen. Ebenso werden diese Flächen zum Erreichen einer ausgeglichenen Nährstoffbilanz benötigt. Eine Existenzgefährdung liegt durch den Flächenentzug nicht vor. Jedoch wird jeder Flächenverlust die Betriebe schwächen. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass den Bewirtschaftern bei Bedarf gleichwertige Ersatzflächen zuzuweisen sind.   Immissionsschutz Das Planungsgebiet wird im Südwesten durch landwirtschaftliche Flächen begrenzt. Da das überplante Gebiet an ackerbauliche Flä-chen angrenzt, ist mit den für die Landwirtschaft ortsüblichen cha-rakteristischen Emissionen (Lärm, Staub,L) zu rechnen. Zum Schutz vor der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln ist gegenüber Ackerkulturen ein Immissionsschutzstreifen von 10 m einzuhalten. Zwischen dem Plangebiet und den südwestlich angrenzenden Ackerflächen verläuft die Kreisstraße K 5372. Diese Straße weist eine Breite von über 10 m auf, so dass dem Gebot des Immissions-

um die Bevölkerung von Achern mit dringend benötigtem Wohnraum zu versorgen. Im Plangebiet ist auch die Errichtung von Ge-schosswohnungsbau und Doppelhäusern vor-gegeben, um eine für den Stadtteil Gamshurst angemessene bauliche Dichte zu erreichen. Ziel dieser Vorgabe ist auch, die Inanspruchnahme von weiteren Außenbereichsflächen zu verrin-gern und landwirtschaftliche Flächen zu scho-nen.                                     Der Anregung wird entsprochen. Mit den beiden im Plangebiet tätigen Pächtern wurden Ersatzflächen vereinbart, die diese be-reits bearbeiten können.       Wird zur Kenntnis genommen.         
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag schutz-Abstands Rechnung getragen ist. Im Osten grenzen Grün-landflächen an das Plangebiet an. Ein Immissionsschutzstreifen zum Schutz vor der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln ist hier nicht erfor-derlich.   Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen In dem Umweltbericht wird unter 3. Auswirkungen der Planung auf die Umwelt festgestellt, dass zum Ausgleich des Eingriffs externe Ausgleichsmaßnahmen erforderlich werden.  Nach Nr. 7.3 der Begründung „Natur I Landwirtschaft I Umwelt“ wird die Sicherstellung der externen Ausgleichsmaßnahmen noch er-gänzt. Diese Ausgleichsmaßnahmen sind derzeit noch nicht festgelegt. Wir weisen schon zum jetzigen Zeitpunkt darauf hin, dass aufgrund des massiven Verbrauchs landwirtschaftlicher Flächen infolge umfang-reicher Siedlungsausweitungen und Naturschutzmaßnahmen in Vergangenheit und Zukunft eine weitere Inanspruchnahme landwirt-schaftlicher Flächen für Ausgleichsmaßnahmen unbedingt auszu-schließen ist. Dies gilt insbesondere für Flächen, die in der digitalen Flurbilanz der Vorrangflur Stufe I und II zugewiesen sind. Durch die Überplanung gehen ohnehin bereits landwirtschaftliche Flächen verloren. Eine weitere und somit doppelte Flächeninanspruchnahme ist daher nicht zu vertreten.  Ziel der Ausgleichsmaßnahmen sollte es sein, mit Maßnahmen Aufwertungspotenziale auszuschöpfen und dabei zugleich möglichst wenig landwirtschaftliche Flächen umzunutzen bzw. der landwirt-schaftlichen Nutzung zu entziehen. Zusätzlich ist bei der Flächen-auswahl zu beachten, dass Flächen mit hoher agrarstruktureller Bedeutung nur im äußersten Notfall in Anspruch genommen werden. In den Planunterlagen ist auf diese Berücksichtigung agrarstrukturel-ler Belange einzugehen.  Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass eine flächenhafte Extensivie-rung oder andere Formen der Umsetzung von Ausgleichsmaßnah-men, u.a. die Auferlegung einer Bewirtschaftung unter Auflagen, ebenfalls als Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen zu be-werten ist. Sollten Kompensationsmaßnahmen auf landwirtschaftli-chen Flächen außerhalb des Plangebiets notwendig werden, ist gemäß § 1 a Abs. 3, Satz 5 BauGB der § 15 Abs. 3 BNatSchG an-zuwenden. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass nach § 15 Abs. 6 NatSchG Baden-Württemberg bei geplanter Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen für Ersatz- und Ausgleichsmaß-nahmen die zuständige Landwirtschaftsbehörde bei der Auswahl der Flächen frühzeitig zu beteiligen ist.   

      Der Anregung wird entsprochen. Die Vorgaben zur Vermeidung der Inanspruch-nahme landwirtschaftlicher Flächen für Aus-gleichsmaßnahmen werden berücksichtigt. Als externe Ausgleichsmaßnahme wird auf das Ökokonto der Stadt Achern zurückgegriffen. Den Eingriffen wird ein Teil der Maßnahme „Hutzen-matt“ auf der Gemarkung Gamshurst zugeord-net. Dadurch wird die Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichs-maßnahmen vermieden.                  
 II. Amt für Waldwirtschaft Die forstfachliche Prüfung ergibt, dass die Planung weder eine Wald-inanspruchnahme vorsieht, noch Waldflächen im Sinne des § 4 Abs. 3 LBO – Waldabstandsgebot – tangiert werden. Es bestehen somit forstfachlich keine Einwände.  

 Wird zur Kenntnis genommen.   III. Straßenbauamt Der Bebauungsplan wurde mit dem Straßenbauamt abgestimmt. Darüber hinaus nehmen wir wie folgt Stellung:   Wir weisen darauf hin, dass im Einmündungsbereich der neuen Zufahrt zur Kreisstraße 5372 die erforderlichen Sichtdreiecke freizu-halten sind. Dies ist zeichnerisch und schriftlich in die Bebauungs-planunterlagen aufzunehmen. Die Sichtfelder der Zufahrt zur Kreisstraße sind von Sichthindernis-sen jeder Art in einer Höhe ab 0,80 m über der Fahrbahnoberkante freizuhalten. Einzelne Bäume, Lichtmaste, Signalgeber und ähnliches sind inner-halb der Sichtfelder möglich, diese dürfen Wartepflichtigen Fahrern, die aus dem Stand einbiegen wollen, die Sicht auf bevorrechtigte Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer jedoch nicht 

    Der Anregung wird entsprochen. Die erforderlichen Sichtdreiecke wurden unter-sucht. Hierbei wird von einer zulässigen Höchst-geschwindigkeit von 50 km/h ausgegangen. Die freizuhaltenden Sichtdreiecke liegen voll-ständig im öffentlichen Raum. Die Aufnahme der Sichtdreiecke in den Bebauungsplan ist daher nicht erforderlich.    
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag verdecken. Dieses Maß gilt auch für die Einfriedung sowie für Hecken- und Gehölzpflanzungen.   Zudem verweisen wir auf die „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme“ (RPS 2009), nach welchen bei Neupflanzungen von Bäumen hier ein Mindestabstand von 7,5 m zum befestigten Fahrbahnrand der Kreisstraße einzuhal-ten ist.   Die neue Zufahrt zur K 5372 muss im Anschlussbereich auf die Höhenlage der Kreisstraße abgestimmt werden und zur Vermeidung von Verschmutzungen in ausreichender Tiefe eine bituminöse oder gleichwertige Befestigung erhalten. Abwasser und Oberflächenwas-ser dürfen der Kreisstraße und deren Entwässerungseinrichtungen nicht zugeleitet werden.  Die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs auf Kreisstraßen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Während der Bauarbeiten ist die Kreisstraße von Baumaschinen, Geräten und Materialien freizuhal-ten. Darüber hinaus bitten wir den Antragsteller davon zu unterrichten, dass bei Inanspruchnahme der Kreisstraße durch Versorgungslei-tungen ein Gestattungsvertrag erforderlich ist. Dazu ist beim Landratsamt Ortenaukreis – Straßenbauamt ein form-loser Antrag mit Angaben über Anzahl der Leitungen bzw. Kabel, Dimensionen, Verlegetiefe und Material sowie Verlegeart vorzule-gen. Dem Antrag sind Lagepläne dreifach beizufügen.  Hinsichtlich der Werbeanlagen und weiterer Einzelheiten sind die Details über den Bauantrag abzustimmen. Ergänzende Auflagen, die sich bei Vorlage des Bauantrags ergeben, bleiben vorbehalten.   Darüber hinaus bestehen gegen den Bebauungsplan „Südlich der Meisenstraße“ in Achern-Gamshurst von unserer Seite keine weite-ren Bedenken und Anregungen in straßenrechtlicher Hinsicht.   

    Wird zur Kenntnis genommen. Neupflanzungen, die den Abstand von 7,50 m zur befestigen Fahrbahn unterschreiten, sind jedoch nicht vorgesehen.   Der Anregung wird entsprochen. Die Planung der Anbindung an die Kreisstraße wird höhentechnisch entsprechend ausgerichtet und die Oberflächenentwässerung entsprechend vor der Kreisstraße gefasst.   Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet.              Wird zur Kenntnis genommen.   IV. Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfallrecht Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Südlich der Meisenstra-ße“ möchte die Stadt Achern auf der rund 5,3 ha großen Fläche ein neues Wohngebiet entwickeln. Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich verschiedener Schallquellen. Weiterhin befindet sich in der Nähe ein Kieswerk. Daher wurden dem Bebauungsplan ein Entwurf der schalltechnischen Untersuchung der FIRU Gfl-Gesellschaft für Immissionsschutz, Kaiserslautern (Bericht Nr. P17-043/E4) sowie eine Staubemissions- und Immissionsprognose für das Kieswerk Huber vom Ingenieurbüro Rau in Heilbronn vom Janu-ar 2018 beigefügt.   Aus dem schalltechnischen Gutachten geht hervor, dass aufgrund der Verkehrslärmeinwirkungen im gesamten Plangebiet die Orientie-rungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete (WA) von 45 dB(A) im Nachtzeitraum überschritten werden. Auch die Immissi-onsgrenzwerte der 16. BImschV von 49 dB(A) im Nachtzeitraum werden in einem erheblichen Teil des Plangebiets überschritten. Da gleichzeitig bis auf eine Geschwindigkeitsreduktion auf der K5372 keine aktiven Schallschutzmaßnahmen geplant sind und zusätzlich die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Gewerbeschutz am östli-chen Rand des Plangebietes nur ganz knapp eingehalten werden, halten wir es für bedenklich das gesamte Plangebiet als allgemeines Wohngebiet (WA) auszuweisen.      

            Der Anregung, auf einen Teil des Plangebiets zu verzichten oder eine andere Art der baulichen Nutzung festzusetzen, wird nicht entsprochen. Wegen den zu erwartenden Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 für All-gemeine Wohngebiete/ Mischgebiete am Tag und in der Nacht wird die Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan erforderlich. Ergänzend wird aus Lärmschutzgründen emp-fohlen, an der der Kreisstraße zugewandten Südfassade des westlich der Planstraße 1 vor-gesehenen Gebäudes keine störempfindlichen Räume anzuordnen. Eine Festsetzung ist hierzu jedoch nicht erforderlich. Ansonsten kann bei einer Bebauung entspre-chend dem vorliegenden Bebauungskonzept auf 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag                 Des Weiteren gibt es im Schallgutachten sowie in der Begründung und der Festsetzung zum Bebauungsplan einige Unklarheiten, auf die wir im Folgenden eingehen:  Schallgutachten Aus dem beiliegenden Schallgutachten geht nicht hervor, welcher Zeithorizont für die Prognose des Verkehrsaufkommens verwendet wird. Es wird erläutert, woher die Zahlen zum Verkehrsaufkommen für 2016 im Falle der Bundesautobahn und für 2017 für die K5372 stammen. Angaben darüber wie sich das Verkehrsaufkommen ver-mutlich zukünftig verändern wird und für welchen Prognosehorizont die Schallimmissionsberechnung durchgeführt wurde fehlen jedoch. Der Prognosezeitraum für Verkehrslärm sollte zwischen 10 und 15 Jahre betragen.      Da die östlich des Plangebiets verlaufende Industriestraße die direk-te Anbindung zum Gewerbegebiet darstellt, stellt sich die Frage ob Teile der dort auftretenden Verkehrsgeräusche in unmittelbarem Zusammenhang einer Anlage (z.B. des Kieswerks) stehen und somit nach TA Lärm der Anlage zuzuordnen wären.          Festsetzung Im Schallgutachten wird empfohlen, keine störempfindlichen Räume an den, der Kreisstraße zugewandten Gebäudeseiten anzuordnen. Diese Passage wird auch in der Begründung zum Bebauungsplan aufgegriffen. Wir regen an diese lärmorientierte Grundrissgestaltung ebenfalls mit in die schriftliche Festsetzung des Bebauungsplans aufzunehmen.          

aktive Lärmschutzmaßnahmen entlang der Kreisstraße verzichtet werden, da bereits durch die Eigenabschirmung der geplanten Gebäude sichergestellt ist, dass jedes der geplanten Ge-bäude mindestens eine Fassade aufweist, an der der Orientierungswert Tag eingehalten wird und an den übrigen Fassaden der Orientie-rungswert um weniger als 5 dB(A) überschritten wird. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden eingehalten, so dass das Abrücken der Bebau-ung vom Kieswerk nicht erforderlich ist. Zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum wird daher an der bisherigen Ausweisung fest-gehalten.       Der Anregung, den Prognosezeitraum darzule-gen, wird entsprochen. Angaben über die künftigen Verkehrsmengen auf der K5372 und der A5 im Prognosezeitraum von 10 bis 15 Jahren liegen nicht vor. Auf der A5 hat das Verkehrsaufkommen in den vergange-nen 10 Jahren um rund 7% zugenommen. Wird für die beiden Straßen in Prognosezeitraum von 10 bis 15 Jahren eine Erhöhung des Verkehrs-aufkommens um 15% unterstellt, wären im Plangebiet in der Prognose rund 0,6 dB(A) hö-here Verkehrslärmeinwirkungen zu erwarten, als die im Schallgutachten berechneten.  Der Anregung, Teile der Verkehrsgeräusche der Industriestraße als Gewerbelärm einzustufen, wird nicht entsprochen. Die Geräuscheinwirkungen der Kfz-Fahrten auf dem Fahrweg von der Einmündung Industrie-straße bis zum Kieswerk wurden gemäß Punkt 7.4 Absatz 1 der TA Lärm als Anlagenlärm dem Kieswerk zugerechnet und bei der Berechnung der Gewerbelärmeinwirkungen berücksichtigt. Die Industriestraße ist dagegen eine öffentliche Straße. Die Geräuscheinwirkungen im Plange-biet durch Kfz-Fahrten auf der Industriestraße sind als Verkehrslärm zu beurteilen.   Der Anregung, störempfindliche Räume an den der Kreisstraße zugewandten Gebäudeseiten durch Festsetzung auszuschließen, wird nicht entsprochen. Diese Maßnahme wird im Schallgutachten nur für den direkt an der Kreisstraße gelegenen Bauplatz westlich der Planstraße 1 empfohlen. An allen übrigen Gebäuden wird der Orientie-rungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohn-gebiete von 55 dB(A) am Tag um maximal 5 dB(A) überschritten. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 59 dB(A), der am Tag in Wohngebieten beim Neubau oder der wesentli-chen Änderung von Straßen die Grenze zur schädlichen Umwelteinwirkung durch Verkehrs-
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag        Zur Vermeidung erheblicher Belästigungen unter lärmmedizinischen Aspekten scheidet eine angemessene Nutzung von Außenwohnbe-reichen tagsüber bei (Dauer-) Pegeln von mehr als 62 dB(A) aus (Urteil des BVerwG vom 16.03.2006 – 4 A 1075.04 – zum Fluglärm). Daher wären an entsprechend stark belasteten Punkten, an denen Außenwohnbereiche wie Balkone oder Terrassen vorgesehen sind, Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Wir erachten es für sinnvoll, in diesen Bereichen Außenwohnbereiche ohne besonderen Nachweis ausreichender Schallschutzmaßnahmen in der schriftlichen Festset-zung auszuschließen.             Weiterhin erachten wir es als dienlich die Installation von Lüftungs-einrichtungen für Schlafräume bzw. zum Schlagen geeignete Räu-me, bei denen nachts Mittelungspegel von 50 dB(A) auftreten kön-nen, festzuschreiben.     Begründung Unter Punkt 3.2.7 der Begründung zum Bebauungsplan wäre es nach unserer Auffassung zielführender unter der Überschrift „Schall-schutz“ nicht die Aufgabenstellung, sondern die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung in Kurzform zusammenzufassen, wie dies auch analog für die Staubbelastung gemacht wurde.  Hinsichtlich des Gutachtens zu den Staubemissionen und -immissionen stellt sich uns die Frage, ob bei der Berechnung der Staubimmissionen unter Verwendung der Angaben der syntheti-schen Windgeschwindigkeiten, die Irrelevanzschwelle im Plangebiet ebenfalls unterschritten wäre. Die Verwendung der synthetischen Windkarten wäre der konservativere Berechnungsansatz und würde demnach zu einem Prognoseergebnis auf der sicheren Seite führen. Wir bitten den Gutachter dazu Stellung zu nehmen.  

geräusche kennzeichnet, wird nur an wenigen Fassaden um weniger als 1 dB(A) überschritten. Für die übrigen Baugrundstücke wird im Schall-gutachten die Festsetzung von passiven Schall-schutzmaßnahmen in Form von Mindestschall-dämm-Maßen gemäß DIN 4109 empfohlen.  Der Anregung, Außenwohnbereiche in den Bereichen mit Pegeln von mehr als 62 dB(A) auszuschließen, wird entsprochen. Von einem Ausschluss betroffen ist der südliche Bereich des direkt an der Kreisstraße gelegenen Bauplatzes westlich der Planstraße 1. 

  Der Anregung, die Installation von Lüftungsein-richtungen für Schlafräume bzw. zum Schlafen geeignete Räume, bei denen nachts Mittelungs-pegel von 50 dB(A) auftreten können, festzu-schreiben, wird entsprochen.    Wird angepasst.      Der Anregung, eine Stellungnahme des Gutach-ters einzuholen, wird entsprochen. Stellungnahme Ingenieurbüro Rau: „Unser Gut-achten wurde unter Verwendung von synthe-tisch erzeugten, meteorologischen Daten, die die Windrichtungshäufigkeiten am Standort repräsentativ wiedergeben, erstellt. Nach eingehender Prüfung und der Analyse des großräumigen Windgeschwindigkeitsniveaus im Rheingraben wurde aus fachlicher Sicht das Windgeschwindigkeitsniveau der synthetischen Daten reduziert. Dies führt zu einem sachgerechten und konser-vativen Gutachtenergebnis. Eine Berechnung auf Basis eines anderen Windgeschwindigkeits-niveaus ist aus fachlicher Sicht nicht vertretbar.“   VI. Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz Zu dem mit Schreiben vom 2. Juli 2018 übersandten Bebauungs-planvorentwurf sind nachstehende Abklärungen erforderlich.  A) Äußerungen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zu den wasserwirt-      
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag schaftlichen Themen I. Grundwasserschutz/Wasserversorgung 1. Sachstand Im Entwurf zum Bebauungsplan „Südlich der Meisenstraße“ sind in der Begründung der mittlere höchste Grundwasserstand und der höchste Grundwasserstand angegeben.  2. Fachtechnische Beurteilung Es sollten zusätzlich der mittlere und der niedrigste Grundwasser-stand aufgenommen werden. Bei Bedarf können wir Ihnen zur Er-mittlung dieser Werte eine Auswertung aus der Grundwasserdaten-bank der nächst gelegenen amtlichen Grundwassermessstellen erstellen und zusenden.  3. Hinweise Wir empfehlen nachfolgende Bestimmungen als bauplanungsrechtli-che Festsetzung in den Bebauungsplan zusätzlich aufzunehmen: 
− Aus Gründen des allgemeinen Grundwasserschutzes ist das Bauen im Grundwasser grundsätzlich abzulehnen. Die Höhenlage der Unterkante Kellerfußboden ist i. d. R. so zu wählen, dass diese über den mittleren bekannten Grund-wasserständen liegt. 
− Für unvermeidbare bauliche Anlagen unterhalb des mittle-ren Grundwasserstandes sowie für Grundwasserabsen-kungen im Rahmen von Bauvorhaben ist eine separate wasserrechtliche Erlaubnis bei der zuständigen Wasserbe-hörde (Landratsamt Ortenaukreis) zu beantragen. 
− Bauliche Anlagen unterhalb des höchsten Grundwasser-standes sind wasserdicht und auftriebssicher auszuführen. Zur Herstellung der Abdichtung von Baukörpern / Bauteilen und sonstiger Anlagen dürfen keine Stoffe verwendet wer-den, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grundwas-sers zu besorgen ist. 
− Die Herstellung einer Dränage zum Absenken und Fortlei-ten von Grundwasser ist unzulässig.   Kiesgruben Hinweise Östlich des Planungsgebietes befindet sich die Kiesgrube Huber-Bau. Zwischen dem Planungsgebiet und der bestehenden Kiesgrube liegt das im Regionalplan ausgewiesene Vorranggebiet für Kiesab-bau. Es ist somit nach dem Regionalplan vorgesehen, dass die Kiesgrube in Richtung des Planungsgebietes erweitert werden soll. Bei der Erweiterung der Kiesgrube nach Westen in das Vorrangge-biet ist voraussichtlich eine Verlagerung des Betriebsgeländes erfor-derlich. Hierzu sollte mit dem Betreiber Kontakt aufgenommen wer-den, um den neuen möglichen Standort des Betriebsgeländes zu erfragen. Um frühzeitig die durch die Erweiterung der Kiesgrube und Verlage-rung des Kieswerkes entstehenden Konflikte bzgl. Lärm und Staub zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu treffen, empfehlen wir die schalltechnischen Untersuchungen und die Staubemissions- und Immissionsprognose auf diesen zukünftigen Planungszustand des Kiesabbaubetriebes zu erweitern.             

   Der Anregung wird entsprochen. Die Grundwasserstände wurden ermittelt und in der Begründung aufgeführt (Kap. 3.2.5, 3.2.6).   Der Anregung wird entsprochen. Die Grundwasserstände wurden ermittelt und in der Begründung aufgeführt (Kap. 3.2.5, 3.2.6).     Der Anregung wird teilweise entsprochen. Die gesetzlichen Vorgaben zum Grundwasser-schutz werden als Hinweis in den Bebauungs-plan aufgenommen.                    Der Anregung wird entsprochen. Hinsichtlich des im Regionalplan festgelegten Vorranggebiets fand ein Abstimmungsgespräch mit Regionalverband, Unterer Wasserbehörde und Betreiber des Kieswerks statt. Bei einer Auskiesung des Vorranggebiets ist davon auszugehen, dass das Betriebsgelände nach Süden verlagert wird und die Auskiesung zwischen bestehendem Baggersee und Indust-riestraße bzw. Kreisstraße erfolgt. Hierzu wur-den gutachterliche Abschätzungen zu Schal-limmissionen, Staubimmissionen und Grund-wasserveränderungen eingeholt: - Durch den Kiesabbau in der Vorrangfläche und den Betrieb des verlegten Kieswerks am südlichen Rand des Vorranggebiets ist an den nächstgelegenen geplanten Wohnge-bäuden der östlichsten Baureihe im geplan-ten Baugebiet südlich der Meisenstraße mit Gewerbelärmbeurteilungspegeln von aufge-rundet bis zu 55 dB(A) zu rechnen. Der Im-missionsrichtwert der TA Lärm für Allgemei-ne Wohngebiete von 55 dB(A) wird damit eingehalten. - Hinsichtlich der Staubimmissionen werden die Grenzwerte der TA Luft zum Schutz vor Gesundheitsgefahren sowie zum Schutz vor 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag                     II. Abwasserentsorgung / Oberflächenentwässerung Sachstand Die Stadt Achern beabsichtigt das o.g. Baugebiet im Trennsystem zu entwässern. Hierzu soll das anfallende Niederschlagswasser über die Regen-wasserkanalisation von Gamshurst abgeleitet werden. Laut den vorliegenden Unterlagen besitzt die Regenwasserkanalisation aus-reichend Kapazität um die zusätzlichen Niederschlagswassermen-gen aufzunehmen. Für die Beseitigung der zusätzlich anfallenden Schmutzwässer sol-len neue Schmutzwasserkanäle hergestellt werden. Diese können an die bestehende Schmutzwasserkanalisation von Gamshurst angeschlossen werden. Den Unterlagen zufolge sind hierfür ausrei-chend Kapazität vorhanden.  Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu o.g. Plan Wir weisen darauf hin, dass die einzelnen Eckdaten zur geplanten Entwässerung nicht im Festsetzungsteil der Bebauungsplanunterla-gen der Bebauungsplanunterlagen verankert sind. Aus Gründen der Rechtsklarheit für alle Beteiligten sind die grundle-genden Punkte zur geplanten Entwässerung konkret im Festset-zungsteil gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 14, 16, 20 BauGB zu fixieren.                       

erheblichen Nachteilen und Belästigungen im Bereich der geplanten Bebauung sicher eingehalten. - Die Untersuchung mögliche Veränderungen in Bezug auf das Grundwasser ergab, dass sich durch die Erweiterung des Baggersees und die damit einher gehende Verlegung der Uferlinie ein Anstieg des Grundwasserspie-gels um bis zu maximal 2,6 cm ergibt. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf ei-ne Bebauung (z.B. Flurabstand, Bemes-sungswasserstände) sind damit als sehr ge-ringfügig einzustufen bzw. sind zu vernach-lässigen. Durch die vorgesehene Siedlungsentwicklung erfolgt daher keine Einschränkung des Roh-stoffabbaus im regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiet. Die vorgesehene Siedlungsent-wicklung ist mit dem Rohstoffabbau vereinbar.    Das Regenwasserkanalnetz wird im Rahmen des aktuellen Generalentwässerungsplans richt-linienkonform unter Einbezug von Erweiterungs-flächen für 3-jährliche (Wohn- und Mischgebiete) und 5-jährliche Regenereignisse berechnet und bei Bedarf hydraulisch saniert.          Der Anregung, alle einzelnen Eckdaten zur geplanten Entwässerung im Bebauungsplan festzusetzen, kann nicht entsprochen werden. Die in der Begründung zum Bebauungsplan beschriebenen Maßnahmen zur Entwässerung wie beispielsweise die Entwässerung im Trenn-system, mögliche Anschlusspunkte in die Ent-wässerungsleitungen oder sonstige Eckpunkte der Entwässerung können nicht im Bebauungs-plan festgesetzt werden. Hierzu besteht im maßgebenden § 9 BauGB keine Rechtsgrundla-ge. Die unter den Begriff der Abwasserbeseiti-gungsanlagen fallenden Anlagen werden mittel-bar über das Wasserrecht definiert. Gemäß § 18a Abs. 1 WHG umfasst die Abwasserbesei-tigung das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klär-schlamm im Zusammenhang mit der Abwasser-beseitigung. Die Festsetzung von Flächen für die Abwasser-beseitigung kommt somit insbesondere für Ab-wassersammelanlagen, Abwasserpump- und -hebewerke, Kläranlagen einschließlich dezentra-ler Pflanzenkläranlagen, Rieselfelder und Rück-haltebecken für Misch-, Schmutz- oder Regen-wasser in Betracht. 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag               Für die kanaltechnische Erschließung im öffentlichen Bereich ist rechtzeitig vor Baubeginn das Benehmen mit der unteren Wasser-behörde nach § 48 Abs. 1 WG herzustellen. In diesem Zuge ist auf die geplante „Notentlastung“ (vgl. Ziffer 6.3.3) der Regenwasserka-nalisation näher einzugehen.  Sollte eine „Notentlastung“ der Regenwasserkanalisation erforderlich sein, empfehlen wir Maßnahmen der Regenwasserrückhaltung (Gründächer, etc.) näher zu betrachten.       Des Weiteren sollten die zukünftigen Bewohner des Gebietes, um Fehleinleitungen zu vermeiden, über den korrekten Umgang mit Schmutzwässern im Trennsystem unterrichtet werden.   III. Bodenschutz Fachtechnische Beurteilung Aufgrund der noch ausstehenden Bewertung des baulichen Eingriffs in den Bodenbestand sowie der damit verbundenen Berechnung des entsprechenden Ausgleichsbedarfs kann aus Sicht des Bodenschut-zes noch nicht abschließend zum Bebauungsplan Stellung genom-men werden.   Hinsichtlich der Themen „Oberirdische Gewässer“, „Wasserver-sorgung“ und „Altlasten“ sind unsererseits keine Ergänzungen / Anmerkungen erforderlich.  B) Äußerungen zum Umfang und Detaillierungsgrad der Um-weltprüfung Hinweise bezüglich der zu betrachtenden Schutzgüter: Allgemeiner Hinweis Im Rahmen der Umweltprüfung sollen die voraussichtlichen erhebli-chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Das Ziel der Umweltprüfung ist dabei weniger, über die Verträglichkeit eines Projektes für die Um-welt zu entscheiden. Festgestellt werden sollen vielmehr die Folgen für die Umwelt.  Im Zuge der Entscheidung über die Realisierung eines Vorhabens soll in einem formalisierten Verfahren untersucht werden, welche Umweltbeeinträchtigungen durch das Projekt drohen, welche Mög-lichkeiten es zur Vermeidung oder Milderung der zu erwartenden Umweltauswirkung gibt und ob im Interesse des Umweltschutzes bessere Lösungen, also Alternativen, existieren.   Der beabsichtigte Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-prüfung ist hinsichtlich der Schutzgüter „Oberflächengewäs-

Auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr.14 BauGB können hierbei nur Flächen zur Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser festge-setzt werden, nicht jedoch die Maßnahmen selbst. Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB schreiben somit weder die Herstellung der jeweiligen Anlage, noch deren Benutzung vor. Darüber hinaus sind die Anforderungen an die Entwässerung bereits in der Abwassersatzung der Stadt Achern geregelt, eine darüber hinaus gehende Regelung im Bebauungsplan ist nicht erforderlich und auch nicht gegeben.  Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.      Die Notentlastung wird im Rahmen des Genere-alentwässerungsplans vordimensioniert und in der Objektplanung detailliert geplant. Gleiches gilt für die Notentlastung, die nur für Starkregen-ereignisse (n=0,05; T=20a) und höher erforder-lich ist, dennoch sollte sie als Maßnahme der Regenwasserbewirtschaftung gekennzeichnet werden.  Wird zur Kenntnis genommen.      Wird zur Kenntnis genommen. Das Schutzgut Boden wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz aufgenommen.   Wird zur Kenntnis genommen.        Wird zur Kenntnis genommen.       Wird zur Kenntnis genommen.       Wird zur Kenntnis genommen.  
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag ser“, „Grundwasser“ und „Boden/Altlasten“ aus unserer Sicht ausreichend.    VII. Gesundheitsamt In Ihrer Begründung teilen Sie mit, dass durch das Staubgutachten nachgewiesen wurde, dass die Immissionsgesamtbelastung die Immissionswerte nach TA Luft deutlich unterschreitet.  Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich verschiedener Schallquellen: 
− Kreisstraße K 5372 und Industriestraße direkt südlich bzw. östlich  
− Landesstraße 87 etwa 570 m südlich 
− Autobahn A 5 etwa 600 m östlich  
− Kieswerk der HUBER-BAU GmbH & Co. KG etwa 200 m östlich des Plangebiets  Lärm gehört zu den vom Menschen verursachten Umweltbeeinträch-tigungen, die zu größten Belästigungen führen und gesundheitliche Schädigungen hervorrufen können. Auswirkungen von Lärm sind u.a. die Beeinträchtigung von Sprache und Kommunikation, Kon-zentrationsstörungen, Unlustgefühl, Schlafstörungen, Kopfschmer-zen, Aggressionen sowie die Abnahme der körperlichen und geisti-gen Leistungsfähigkeit.   Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Wänden und Wällen können aus städtebaulichen Gründen offensichtlich nicht umgesetzt werden.  Sie haben stattdessen die Reduzierung der zulässigen Höchstge-schwindigkeit u.a. auf der K 5372 vorgesehen. Diese Maßnahme kann allerdings nur dann wirken, wenn die Geschwindigkeitsbegren-zung konsequent überwacht wird bzw. der Straßenverlauf so ausge-staltet wird, dass keine zu hohen Geschwindigkeiten mehr möglich sind.      Um eine Verminderung der Lärmeinwirkung auf schutzbedürftige Räume in den Gebäuden zu erreichen, verweisen wir Sie deshalb auf passive Schallschutzmaßnahmen. Dabei muss bedacht werden, dass in der warmen Jahreszeit die Fenster erfahrungsgemäß geöffnet werden, auch wenn z.B. eine Lüftungsanlage vorhanden ist. Außerdem bleibt hier der Aufenthalt im Außenbereich (Balkon, Terrasse etc.) unberücksichtigt, selbst wenn er zu lärmabgewandten Seite hin orientiert sein sollte. Gerade dieser stellt aber einen gewichtigen Teil der Wohnkultur und Le-bensqualität dar. Bei den von Ihnen angeführten Maßnahmen wie Verglasung der Balkone, Errichtung von Wintergärten etc. ist frag-lich, ob die Glasfassaden auch im Sommer immer geschlossen gehalten werden. Passive Schallschutzmaßnahmen können somit keine fehlenden oder unzureichenden aktiven Maßnahmen kompensieren. Da die aktiven Maßnahmen nicht vollumfänglich umgesetzt werden können, sehen wir das Plangebiet aus lärmhygienischer Sicht kri-tisch.  

 Wird zur Kenntnis genommen.    Wird zur Kenntnis genommen.                Wird zur Kenntnis genommen.    Wird zur Kenntnis genommen. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungs-plans. Durch den Verzicht auf eine Lärmschutzwand soll jedoch erreicht werden, dass die neue Be-bauung als Ortsrand wahrgenommen wird. Dadurch soll auch die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit der zulässigen Höchstge-schwindigkeit entsprechen.  Der Anregung, weitere aktive Lärmschutzmaß-nahmen, z. B. Lärmschutzwände, festzusetzen, wird nicht entsprochen. Um einen wirksamen aktiven Lärmschutz reali-sieren zu können, ist ein großer Eingriff in das Landschaftsbild erforderlich (Fällen der Baum-reihe entlang der Kreisstraße und Industriestra-ße). Eine 3 m hohe Lärmschutzwand entlang der K5372 am Rand des Plangebiets reduziert in Erdgeschosshöhe die Verkehrslärmeinwirkun-gen in der ersten Baureihe um bis zu 3dB(A). In Höhe des 2.OG bewirkt die Wand keine relevan-te Verkehrslärmminderung. Aufgrund der geringen Überschreitungen der maßgeblichen Schallpegel im Plangebiet wird daher auf den aktiven Lärmschutz verzichtet. Vielmehr stellt die Durchsetzung einer Ge-schwindigkeitsbegrenzung auf der K 5372 auf 50 km/h zwischen Industriestraße und Ortstafel eine Lösung ohne Eingriffe in das Landschafts-bild dar und soll als aktive Lärmschutzmaßnah-me umgesetzt werden. Aus gutachterlicher Sicht kann bei einer Bebau-ung entsprechend dem vorliegenden Bebau-ungskonzept auf aktive Lärmschutzmaßnahmen 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag entlang der Kreisstraße verzichtet werden, da bereits durch die Eigenabschirmung der geplan-ten Gebäude sichergestellt ist, dass jedes der geplanten Gebäude mindestens eine Fassade aufweist, an der der Orientierungswert Tag ein-gehalten wird und an den übrigen Fassaden der Orientierungswert um weniger als 5 dB(A) über-schritten wird. Aus diesen Gründen werden für die Baugrund-stücke passiven Schallschutzmaßnahmen in Form von Mindestschalldämm-Maßen gemäß DIN 4109 festgesetzt.   VIII. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Abbiegeradien / Schleppkurven Bei der verkehrstechnischen Erschließung des Plangebietes müssen die Abbiegeradien und Schleppkurven der Erschließungsstraßen für 3-achsige Abfallsammelfahrzeuge (bis 10,30 m Länge) dimensioniert sein. Dies betrifft nicht nur die Anbindungsstellen des Baugebietes an das überörtliche Straßennetz, sondern auch die inneren Er-schließungsstraßen. Auf die Freihaltung eines seitlichen Sicher-heitsabstandes von jeweils 0,50 m ist zu achten (Schutz für Fuß-gänger und Radfahrer beim Abbiegevorgang und Kurvenfahrt der Sammelfahrzeuge). Ist dies nicht der Fall, können die Abfallsammel-fahrzeuge (ASF) nicht in das Plangebiet einfahren.   Erschließung / Stichstraße mit Wendeanlage Wie den Unterlagen zu entnehmen ist, erfolgt die Erschließung u.a. über eine Stichstraße (Planstraße 6) an deren Ende sich eine Wen-deanlage befindet. Die Wendeanlage ist für 3-achsige Abfallsammel-fahrzeuge (bis 10,30 m Länge) ausreichend groß dimensioniert und findet bei planmäßiger Umsetzung unsere Zustimmung.   Freihalten der Wendeanlage Für das Wenden der Abfallsammelfahrzeuge muss die Wendeanla-ge am Abfuhrtag frei von eventuellen parkenden Fahrzeugen sein. Ist dies nicht der Fall, kann vom beauftragten Abfuhrbetrieb die Entsorgungsleistung nicht eingefordert werden. Wir empfehlen hier-zu an der gesamten Wendefläche ein Halteverbot einzurichten.   Allgemeiner Hinweis auf Richtlinien zur Dimensionierung von Wendeanlagen Bei der Gestaltung und Bemessung von Wendeanlagen sind, die von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen erarbeiteten „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“ zugrunde zu legen. Als Bemessungsfahrzeug ist ein 3-achsiges Abfallsammelfahrzeug (bis 10,30 m Länge) anzusetzen.  Anpflanzung von Bäumen und Erschließungsstraßen Damit 3-achsige Müllsammelfahrzeuge die Erschließungsstraßen dauerhaft hindernisfrei befahren können, muss sichergestellt sein, dass in das Fahrbahnprofil keine Gegenstände wie z.B. starke Baumäste etc. hereinragen. Da die Anpflanzung von Bäumen ge-plant ist, möchten wir frühzeitig auf die Freihaltung des notwendigen Durchfahrprofils (Breite, Höhe und Ausschwenkbereich in Kurven) hinweisen. Bei der Auswahl (Anzahl, Größe, Wuchsform) und An-ordnung der Bäume sollte dies entsprechend berücksichtigt werden.  Bereitstellung der Abfallbehälter / Gelbe Säcke Die Bereitstellung der Abfälle, die im Rahmen der kommunalen Abfallabfuhr entsorgt werden, muss einer für 3-achsige Abfallsam-melfahrzeuge (bis 10,30 m Länge) erreichbaren Stelle am Rand öffentlicher Erschließungsstraßen erfolgen.  Bei der Bereitstellung von Abfallbehältern in Einmündungsbereichen von nicht befahrbaren Seitenstraßen oder Fuß- und Radwegen 

  Der Anregung wurde entsprochen. Bei der verkehrstechnischen Erschließung des Plangebiets ist die Befahrbarkeit mit 3-achsigen Abfallsammelfahrzeugen berücksichtigt. Gehwege müssen durch Abfallsammelfahrzeuge nicht befahren werden.       Wird zur Kenntnis genommen.       Wird zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Die Einrichtung eines Halteverbots kann jedoch nicht im Bebauungsplan vorge-nommen werden.     Der Anregung wurde entsprochen. Der Wendeplatz in der Planstraße 6 ist für das Wenden eines 3-achsiges Abfallsammelfahr-zeug ausgelegt.    Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.          Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.      
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag könnten aufgrund der Anhäufung an Abfallbehältern bzw. Gelben Säcken am Abfuhrtag Beschwerden (Geruchsbelästigung, Staub, Lärm) bei den Grundstückseigentümern entstehen, vor / an deren Grundstücken die Abfallbehälter zur Abholung bereit gestellt und entleert werden. Die Einplanung und Kennzeichnung von öffentli-chen Abfallbehälterbereitstellungsplätzen, parallel zur Haupter-schließungsstraße, wird unsererseits in solchen Fällen dringend empfohlen.  Hinweis hierzu: Die Planstraße 7 (Stichstraße ohne Wendeanlage) sowie die Plan-straßen 8 und 9 (Fußwege) werden von Abfallsammelfahrzeugen im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers nicht befahren.   

          Wird zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Die Planstraße 7 betrifft nur zwei Baugrundstücke. Abfallsammelbehälter müssen am Abfuhrtag an der Planstraße 3 zur Abholung bereitgestellt werden. Aufstellmöglichkeiten befinden sich hierbei im Einmündungsbereich der Planstraße 7 in die Planstraße 3. Hierbei ist zumutbar, die Abfallsammelbehälter über eine Entfernung von etwa 15 m zur Planstraße 3 zu befördern. Eine Aufstellfläche in der Planstraße 3 wird eingeplant.  A5 Landratsamt Ortenaukreis Amt für Umweltschutz Schreiben vom 29.08.2018    Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen zur Änderung des FNP im Bereich OT Gamshurst grundsätzlich keine Bedenken, da keine gesetzlich geschützten Flächen betroffen sind.  Jedoch sind die Schutzgüter in einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanz aufzunehmen und ggf. entsprechend auszugleichen. Eine arten-schutzrechtliche Abschätzung ist vorzunehmen und ggf. bei Betrof-fenheit entsprechende Maßnahmen vorzunehmen, um ein Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden.  
 Wird zur Kenntnis genommen.    Der Anregung wird entsprochen. Die Schutzgüter werden entsprechend der ge-setzlichen Vorgaben in der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz aufgenommen. Eine artenschutzrechtliche Abschätzung wurde durchgeführt. Zeitlich vorgezogene CEF-Maßnahmen zum Schutz geschützter Arten ist aus gutachterlicher Sicht nicht notwendig. Ver-botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sind nicht zu erwarten.  A6 Regionalverband Südlicher Oberrhein Reichsgrafenstr. 19, 79102 Freiburg Schreiben vom 27.07.2018    Die vorliegende Flächennutzungsplanänderung umfasst eine neue Wohnbaufläche „Südlich der Meisenstraße“ mit einer Flächengröße von 5,3 ha. Gleichzeitig soll die Wohnbaufläche „Eichbühn Nord“ (3,7 ha) gestrichen und als landwirtschaftliche Fläche dargestellt werden. Im Rahmen dieses Flächentauschs verbleibt eine Differenz von zusätzlich 1,6 ha Wohnbaufläche. Da das Mittelzentrum Achern mehr als 25.000 Einwohner umfasst und als Siedlungsbereich Woh-nen festgelegt ist, bestehen bezüglich der vorgesehenen Siedlungs-entwicklung aus regionalplanerischer Sicht keine Einwendungen.   Das Wohngebiet WA 2 nimmt einen großen Teil des Baugebiets ein. Hier sind Einzelhäuser mit max. 2 Wohneinheiten zulässig. Aufgrund der vorgesehenen großen Baugrundstücke von etwa 500-600 qm, entsteht eine relativ geringe Baudichte. Im Sinne eines sparsameren Umgangs mit Grund und Boden regen wir eine dichtere Bebau-ungsmöglichkeit an. Insbesondere durch die Festsetzung von mehr als 2 Wohneinheiten, von einigen Hausgruppen oder von zumindest Doppelhäusern ließe sich auch in diesen Bereichen eine städtebau-lich vertretbare größere Dichte erreichen.   

 Wird zur Kenntnis genommen.          Der Anregung wird teilweise entsprochen. Für die Teilgebietsbaufläche „WA2“ wird neben Einzelhäusern alternativ auch die Errichtung von Doppelhäusern zugelassen.       
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag Wir weisen darauf hin, dass der Regionalverband Südlicher Ober-rhein an der bestehenden Kiesgrube Achern-Gamshurst ein Vor-ranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe gemäß PS 3.5.2 (Z.) als Ziel der Raumordnung festgelegt hat. Das Abbaugebiet liegt näher als 300 m zur aktuell bestehenden Wohnbebauung und die geplante Siedlungsentwicklung bewegt sich auf dieses Vorrang-gebiet deutlich zu. Laut vorliegender Bauleitplanung soll ein allge-meines Wohngebiet zukünftig direkt an das Vorranggebiet für den Anbau angrenzen.  Auswirkungen durch den Abbau von Rohstoffen, wie insbesondere Geräusch-Emissionen oder Grundwasserspiegeländerungen, auf die unmittelbare Nachbarschaft sind nicht auszuschließen. Die Berück-sichtigung dieser Randbedingungen wird in den vorgelegten Unter-lagen nicht ausreichend deutlich. Eine Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde und der den Abbau betreibenden Firma Huber-Bau GmbH & Co. KG wird angeraten. Ein zukünftiger Abbau oberflä-chennaher Rohstoffe in dem oben bezeichneten Vorranggebiet darf durch eine näher rückende Siedlungsentwicklung nicht verhindert werden.    

Der Anregung wird entsprochen. Hinsichtlich des im Regionalplan festgelegten Vorranggebiets fand ein Abstimmungsgespräch mit Regionalverband, Unterer Wasserbehörde und Betreiber des Kieswerks statt. Bei einer Auskiesung des Vorranggebiets ist davon auszugehen, dass das Betriebsgelände nach Süden verlagert wird und die Auskiesung zwischen bestehendem Baggersee und Indust-riestraße bzw. Kreisstraße erfolgt. Hierzu wur-den gutachterliche Abschätzungen zu Schal-limmissionen, Staubimmissionen und Grund-wasserveränderungen eingeholt: - Durch den Kiesabbau in der Vorrangfläche und den Betrieb des verlegten Kieswerks am südlichen Rand des Vorranggebiets ist an den nächstgelegenen geplanten Wohnge-bäuden der östlichsten Baureihe im geplan-ten Baugebiet südlich der Meisenstraße mit Gewerbelärmbeurteilungspegeln von aufge-rundet bis zu 55 dB(A) zu rechnen. Der Im-missionsrichtwert der TA Lärm für Allgemei-ne Wohngebiete von 55 dB(A) wird damit eingehalten. - Hinsichtlich der Staubimmissionen werden die Grenzwerte der TA Luft zum Schutz vor Gesundheitsgefahren sowie zum Schutz vor erheblichen Nachteilen und Belästigungen im Bereich der geplanten Bebauung sicher eingehalten. - Die Untersuchung mögliche Veränderungen in Bezug auf das Grundwasser ergab, dass sich durch die Erweiterung des Baggersees und die damit einher gehende Verlegung der Uferlinie ein Anstieg des Grundwasserspie-gels um bis zu maximal 2,6 cm ergibt. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf ei-ne Bebauung (z.B. Flurabstand, Bemes-sungswasserstände) sind damit als sehr ge-ringfügig einzustufen bzw. sind zu vernach-lässigen. Durch die vorgesehene Siedlungsentwicklung erfolgt daher keine Einschränkung des Roh-stoffabbaus im regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiet. Die vorgesehene Siedlungsent-wicklung ist mit dem Rohstoffabbau vereinbar.  A7 IHK – Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein Schnewlinstr. 11-13, 79098 Freiburg Schreiben vom 09.08.2018    Mit der Planung soll – wie im Entwurf dargelegt wird – einer starken Nachfrage nach Wohnraum aus Achern-Gamshurst selbst sowie seitens der Mitarbeiter der Gamshurster Unternehmen nachgekom-men werden. Die Absicht, auch den Mitarbeitern Möglichkeiten zu bieten, unmittelbar in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen zu kön-nen, wird grundsätzlich begrüßt. Es wird angeregt, noch darzulegen, wie seitens der Stadt sichergestellt wird, dass die Mitarbeiter der örtlichen Firmen bei der Vergabe der Baugrundstücke zum Zuge kommen können.  Hinsichtlich der vorgesehenen Lage des neuen Wohngebietes be-stehen aus Sicht der Wirtschaft allerdings zwei Problematiken. Dies betrifft zum einen das unmittelbar benachbarte Kieswerk, zum ande-ren die Zufahrt zum wichtigen Acherner Gewerbegebiet „Am Risise-

 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Vergabe der städtischen Baugrundstücke ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplan-Verfahrens.       Wird zur Kenntnis genommen.    
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag e“ über die Industriestraße, welche unmittelbar östlich am Wohnge-biet entlangführen würde:  a) Kieswerk Firma Huber-Bau Im neuen Regionalplan 3.0 ist für das Firmengelände des bestehen-den Kieswerks ein Vorranggebiet für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe gemäß Plansatz 3.5.2 (Z) als Ziel der Raumordnung fest-gelegt. Die Vorrangfläche umfasst nicht nur das aktuell betriebene Gelände, sondern auch eine Erweiterungsfläche nach Westen, wel-che unmittelbar an das neue Wohngebiet angrenzen würde. Die Vorrangfläche wird im Planentwurf zwar mit dargestellt (s. Abbildung 6 in Ziffer 4.2 der Begründung), verbal wird jedoch noch nicht darauf eingegangen.  Für die betriebsrelevanten Umweltaspekte Lärm und Staub liegen dem Planentwurf zwei Gutachten bei, welche den derzeitigen Be-trieb behandeln und mit diesem abgestimmt wurden. Dies wird begrüßt. Es wurde nachgewiesen, dass die TA Lärm-Richtwerte im Wohngebiet eingehalten werden könnten, nach TA Luft auch keine unzulässigen Staubimmissionen im Plangebiet auf-treten würden.  Die betroffene Firma Huber-Bau hat uns mitgeteilt, dass das Unter-nehmen nicht per se gegen das neue Baugebiet sei. Wesentlich sei jedoch, dass der ungestörte Kiesabbaubetrieb auch hinsichtlich der Erweiterungsfläche gewährleistet werde. Dies werde jedoch als problematisch angesehen. Das Unternehmen selbst könnte sich auch eine Verlegung der Erweiterungsfläche nach Süden vorstellen, was wohl auch bei der Aufstellung des Regionalplans in Diskussion war. Diese Möglichkeit sei von Behördenseite verworfen worden, da mit der westlichen Variante wohl geringere Umweltauswirkungen gegeben seien. Damit die Erweiterungsfläche einer Auskiesung zugeführt werden kann, müssten Maßnahmen unterbleiben, die den Abbau erschwe-ren oder unmöglich machen würden, so das Unternehmen. Bei der Erstellung des Regionalplanes sei die Planung eines Wohngebietes an der Stelle nicht erwähnt worden. In diesem Fall wäre möglicher-weise die Abwägung zugunsten eines anderen Gebietes für den Rohstoffabbau erfolgt. Es müsse daher sichergestellt werden, dass durch die vorliegende Planung keine Konfliktlage / Erschwernis gegen einen künftigen Abbau innerhalb des Vorranggebietes entste-he oder entstehen könne.  Besonders zu beachten seien dabei die Thematiken Lärm, Staub, Vernässung sowie Verkehr. Dies sei gutachterlich für den Bebau-ungsplan nachzuweisen sowie im Umweltbericht darzulegen. Sofern sich Auswirkungen durch den genehmigten Kiesabbau oder durch dessen Erweiterung innerhalb des Vorranggebietes auf das Bebau-ungsplangebiet ergeben könnten, seien im Bebauungsplan zusätzli-che Maßnahmen vorzusehen, wie z.B. Schallschutz. Höherlegung der baulichen Anlagen oder ggf. eine Reduzierung des Wohngebie-tes im östlichen Bereich. Wie oben bereits angesprochen, könnte alternativ eine Verlagerung des westlichen Erweiterungsgebiets (Vorranggebiet für den Abbau oberfächennaher Rohstoffe) nach Süden befürwortet werden.      b) Zufahrt zum Gewerbegebiet „Am Risisee“ Die östlich des Plangebietes verlaufende Industriestraße stellt die direkte Anbindung zum Gewerbegebiet dar. Die Anfahrt von und zur Autobahn und den großen Verbindungsstraßen findet hierüber statt. Im Gewerbegebiet befinden sich auch größere Unternehmen des produzierenden Sektors, u.a. die Kasto-Maschinenbau GmbH & Co. KG mit mehreren Hundert Mitarbeitern am Standort Gamshurst. 

    Der Anregung wird entsprochen. Hinsichtlich des im Regionalplan festgelegten Vorranggebiets fand ein Abstimmungsgespräch mit Regionalverband, Unterer Wasserbehörde und Betreiber des Kieswerks statt. Bei einer Auskiesung des Vorranggebiets ist davon auszugehen, dass das Betriebsgelände nach Süden verlagert wird und die Auskiesung zwischen bestehendem Baggersee und Indust-riestraße bzw. Kreisstraße erfolgt. Hierzu wur-den gutachterliche Abschätzungen zu Schal-limmissionen, Staubimmissionen und Grund-wasserveränderungen eingeholt: - Durch den Kiesabbau in der Vorrangfläche und den Betrieb des verlegten Kieswerks am südlichen Rand des Vorranggebiets ist an den nächstgelegenen geplanten Wohnge-bäuden der östlichsten Baureihe im geplan-ten Baugebiet südlich der Meisenstraße mit Gewerbelärmbeurteilungspegeln von aufge-rundet bis zu 55 dB(A) zu rechnen. Der Im-missionsrichtwert der TA Lärm für Allgemei-ne Wohngebiete von 55 dB(A) wird damit eingehalten. - Hinsichtlich der Staubimmissionen werden die Grenzwerte der TA Luft zum Schutz vor Gesundheitsgefahren sowie zum Schutz vor erheblichen Nachteilen und Belästigungen im Bereich der geplanten Bebauung sicher eingehalten. - Die Untersuchung mögliche Veränderungen in Bezug auf das Grundwasser ergab, dass sich durch die Erweiterung des Baggersees und die damit einher gehende Verlegung der Uferlinie ein Anstieg des Grundwasserspie-gels um bis zu maximal 2,6 cm ergibt. Die daraus resultierenden Auswirkungen auf ei-ne Bebauung (z.B. Flurabstand, Bemes-sungswasserstände) sind damit als sehr ge-ringfügig einzustufen bzw. sind zu vernach-lässigen. Durch die vorgesehene Siedlungsentwicklung erfolgt daher keine Einschränkung des Roh-stoffabbaus im regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiet. Die vorgesehene Siedlungsent-wicklung ist mit dem Rohstoffabbau vereinbar. In diesem Zusammenhang wird darauf hinge-wiesen, dass nach Einschätzung des Regional-verbandes Südlicher Oberrhein aufgrund des rechtskräftigen Regionalplans für eine Erweite-rung des Kiesabbaus nach Süden über die der-zeitige Genehmigungsgrenze hinaus derzeit keine Möglichkeit besteht.   Die Hinwiese werden zur Kenntnis genommen. Die Industriestraße ist eine öffentliche Straße. Die Geräuscheinwirkungen im Plangebiet durch Kfz-Fahrten auf öffentlichen Straßen sind als Verkehrslärmeinwirkungen zu beurteilen. Dem-entsprechend wurden in der Schalltechnischen 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag Seitens der Stadt Achern ist in Zukunft wohl auch eine Erweiterung des Gewerbegebietes angedacht. Unserer Kenntnis nach ist die bereits bestehende Wohnbebauung nördlich des neuen Wohngebie-tes bzw. angrenzend an das Gewerbegebiet erst deutlich (?) später hinzugekommen. Die Belastung durch den über die Industriestraße zwingend abzuwickelnden gewerblichen Verkehr ist daher hinzu-nehmen. Dies muss u. E. auch für eine neu hinzukommende Wohn-bebauung gelten.     Das vorgesehene Wohngebiet wird, wie auch dem Planentwurf zu entnehmen ist, durch diverse Straßen wie der Autobahn, der Lan-desstraße L 87, der Kreisstraße K 5372 und der Industriestraße mit Verkehrslärm belastet werden. Besonders die südlichen und östli-chen Baufelder werden von Verkehrslärm stark belastet, die dahin-terliegenden Baufelder von den Gebäuden der ersten Reihe – nach deren Bebauung – zum Teil abgeschirmt.  In der beigefügten schalltechnischen Untersuchung der FIRU Gfl GmbH von Juni 2018 ist für die Industriestraße die gleiche Ver-kehrsstärke und -zusammensetzung (Anteil Schwerlastverkehr) wie für die Kreisstraße K 5372 angenommen worden. Hier wird noch um nähere Begründung gebeten, warum dies eine Worst-Case-Betrachtung, d.h. eine Betrachtung „auf der sicheren Seite“ ist und die Annahmen zur Emissionsberechnung in Tabelle 4 in diesem Sinne „realistisch“ sind. Zudem bleibt offen, warum die Zahlen aus Tabelle 5, „Planfall“ nicht auch hier als Berechnungsgrundlage her-angezogen werden müssten. Offen bleibt weiter, wo die auf S. 37 der Begründung angegebene Lärmreduzierung durch die räumliche Ausweitung von Tempo 50 nachgewiesen wird.           Hinsichtlich der Industriestraße ist lärmtechnisch besonders der südöstliche Eckbereich des allgemeinen Wohngebietes relevant, da am stärksten belastet. Verständlicherweise werden die künftigen Bewohner ihre Terrassen, Balkone und Außenbereiche nach Süden ausrichten (wollen). Diese Bereiche sind jedoch hoch belastet, z. T. auch mit Lärmbeurteilungspegeln über 65 dB(A), wie Abbildung 17 zeigt. Es wird dringend darum gebeten, wenigstens für diesen Be-reich nach baulichen aktiven Lärmschutzmöglichkeiten zu suchen und diese festzusetzen.                 

Untersuchung die im Plangebiet zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen durch den Kfz-Verkehr auf der Industriestraße als Verkehrs-lärm ermittelt und beurteilt. Bei späteren Erweiterungen des Gewerbege-biets sind die Rahmenbedingungen dann zu berücksichtigen. Zu berücksichtigen ist, dass die heute bereits bestehende Bebauung nördlich des Plangebiets direkt an der Industriestraße liegt, wohingegen mit der neuen Bebauung ein Abstand von mindestens 25 m eingehalten wird.  Wird zur Kenntnis genommen.        Die Industriestraße ist an die Kreisstraße K 5372 angebunden. Die Verkehrsmengen auf der Kreisstraße K 5372 wurden an der Zählstelle zwischen der Einmündung Industriestraße und der Landesstraße L 87 gezählt. Die L 87 führt weiter zur Autobahn A 5 und zur Stadt Achern. Es wird davon ausgegangen, dass der weit überwiegende Teil der Kfz-Verkehre auf der Industriestraße (insbesondere auch der Lkw-Verkehre) in Richtung Autobahn A 5 / Stadt Achern fährt bzw. aus dieser Richtung kommt und damit auch über die K 5372 fährt. Da über die K 5372 neben der Kfz-Verkehren aus der Industriestraße auch die gesamten Kfz-Verkehre aus der Ortslage Gamshurst in Richtung Auto-bahn / Stadt Achern fahren, liegt der Ansatz, für die Industriestraße die gleichen Verkehrsmen-gen anzusetzen wie die an der Zählstelle der K 5372 gezählten Verkehrsmengen, „auf der sicheren Seite“.  Der Anregung, Außenwohnbereiche in den Bereichen mit Pegeln von mehr als 62 dB(A) auszuschließen, wird entsprochen. Nach einer Rechtsprechung des BVerwG, Urteil vom 16.03.2006, zur Vermeidung erheblicher Belästigungen unter lärmmedizinischen Aspek-ten bei Fluglärm scheidet eine angemessene Nutzung von Außenwohnbereichen tagsüber bei (Dauer-) Pegeln von mehr als 62 dB(A) aus. Von einem Ausschluss betroffen ist demnach der südliche Bereich des direkt an der Kreis-straße gelegenen Bauplatzes westlich der Plan-straße 1. Für diese Fläche werden Außenwohn-bereiche ausgeschlossen. 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag                 Auch die Firma KASTO Maschinenbau hat sich diesbezüglich ge-äußert. Sie hat mitgeteilt, dass es grundsätzlich zu begrüßen sei, wenn in Gamshurst zusätzlicher Wohnraum zur Verfügung stehe und dieser auch für die eigenen Mitarbeiter zugänglich sei. Dies sei für das Unternehmen bzw. die Mitarbeiter, die gerne einen möglichst nahen Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz wünschen, auf jeden Fall eine Verbesserung der Standortqualität.  Es müsse jedoch sichergestellt werden, dass nach wie vor die Zu- und Abfuhr zu ihrem Unternehmen uneingeschränkt weiter möglich sein wird. Dabei sei zu beachten, dass dies sowohl den Mitarbeiter-verkehr – teilweise Schichtbetrieb ab ca. 4 Uhr morgens bis abends um 22 Uhr – beinhalte, aber auch unterschiedliche LKW-Transporte zur Warenanlieferung und zum Versand. Des Weiteren sei zu be-achten, dass Schwerlasttransporte mit überbreiten Baugruppen, was in unserem Unternehmen gängige Praxis ist, mittlerweile nur noch nachts transportiert werden dürften. Gegenüber der derzeitigen Situation dürfe sich keinerlei Verschlechterung ergeben. In Gesamtschau ist u.E. somit wesentlich, dass die Industriestraße zu jeder Tages- und Nachtzeit mit gewerblichem Verkehr (Zulieferer, Warenversand, Kunden, Mitarbeiter etc.) ohne Einschränkungen durchfahrbar ist und gleichzeitig seitens der künftigen Anwohner keine Beschwerden zu erwarten sind.   Weitere Anregung: Angesichts der immer knapper werdenden Res-source Fläche wird empfohlen, zu prüfen, ob keine dichtere Bebau-ung des Wohngebietes festgelegt werden sollte – dies gilt ganz besonders für den großen Bereich des WA2 und WA3.   

  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Vergabe der städtischen Baugrundstücke ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplan-Verfahrens.     Die Industriestraße ist eine öffentliche Straße. Die Geräuscheinwirkungen im Plangebiet durch Kfz-Fahrten öffentlichen Straßen sind als Ver-kehrslärmeinwirkungen zu beurteilen. Dement-sprechend wurden in der Schalltechnischen Untersuchung die im Plangebiet zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen durch den Kfz-Verkehr auf der Industriestraße als Verkehrs-lärm ermittelt und beurteilt. Die neu geplante Wohnbebauung rückt nicht näher an die Industriestraße heran als die be-stehende Wohnbebauung nördlich des Plange-biets. Durch das geplante Wohngebiet werden keine Änderungen an dem Status der Industrie-straße als öffentlicher Verkehrsweg hervorgeru-fen.  Der Anregung wird teilweise entsprochen. Für die Teilgebietsbaufläche „WA2“ wird neben Einzelhäusern alternativ auch die Errichtung von Doppelhäusern zugelassen. Nach Einschätzung der Stadt ist die vorgesehe-ne Dichte der Bebauung in der Teilgebiets-baufläche „WA3“ mit der zwingenden Errichtung von Doppelhäusern ausreichend. Eine darüber hinaus gehende Verdichtung ist nicht mit dem Charakter des Stadtteils Gamshurst vereinbar.  A8 Syna GmbH Grüngartenstr. 17, 77836 Rheinmünster Schreiben vom 03.08.2018    Die elektrischen Hausanschluss- und Straßenbeleuchtungsleitungen sollen in diesem Gebiet verkabelt werden.   Eine technische Voraussetzung für die Kabelverlegung ist ein ge-klärter Grenzverlauf, aus dem die Straßen- und Gehwegführung ersichtlich ist und die Übergabe des Bebauungsplans in digitaler Form (dxf oder dwg) für die Planung.   Für die Unterbringung der Kabel sollte DIN 1998 zugrunde gelegt 
 Wird zur Kenntnis genommen.   Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.     Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag werden. Bei Anpflanzungen von Bäumen wird demnach ein seitlicher Mindestabstand von 2,5 m zum Erdkabel erforderlich. Ist dieser Abstand nicht realisierbar, werden zum Kabel hin geschlossene Pflanzringe oder Trennwände bis in 1 m Tiefe benötigt. Wir gehen davon aus, dass die Kosten dafür der Erschließungsträger über-nimmt.  Für die elektrische Versorgung des Neubaugebietes bitten wir, einen Platz für eine Umspannstation auszuweisen. Der Standort sollte in dem eingetragenen Kreis liegen und die Grundfläche ca. 6 x 4 m betragen. 

  Wir bitten Sie, von der Erhebung eines Erschließungsbeitrages für das Stationsgrundstück abzusehen. Das Stationsgrundstück liegt in einem Bereich, der einer erschließungsbeitragsrechtlichen Nutzung entzogen ist (BVerwG 8 C 40.95 v. 23.10.96, BWGZ Nr. 5 v. 15.03.97).  Bitte beachten Sie bei den Straßenbeleuchtungs-Mastenstandorten, dass die StVO folgende Sicherheitsabstände vorgibt: Oberer Sicherheitsraum: Die erforderliche lichte Höhe beträgt für den Kfz-Verkehr 4,50 m, für Geh- und Radwege im Regelfall 2,50 m. Seitlicher Sicherheitsraum: Bei Gehwegen mit Hochbord normaler-weise 50 cm. Ist weder ein Randstreifen noch ein Hochbord vorhan-den, muss der seitliche Sicherheitsabstand 75 cm betragen, jeweils ab Fahrbahnrand gemessen.  Über die Verlegung der Straßenbeleuchtungskabel und die Kande-laber erhalten Sie von uns gerne ein Angebot. Bitte haben Sie Ver-ständnis dafür, dass wir dafür noch die konkreten Ausbaupläne abwarten.  Mit den übrigen Festlegungen des Bebauungsplanes sind wir ein-verstanden.   Wir bitten Sie um Benachrichtigung, wenn der Plan geändert werden sollte und um Zusendung eines Exemplars mit Satzung nach Inkraft-treten.   Bitte teilen Sie uns rechtzeitig den Beginn der Erschließungsarbeiten mit sowie die damit beauftragte Firma. Wir werden prüfen, ob diese Firma unsere Kabel mitverlegen kann.  

Anmerkung: Die Einhaltung der Mindestabstän-de von Bäumen zum Erdkabel ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Diese blei-ben der Straßenausbauplanung vorbehalten.    Der Anregung wird entsprochen. Eine Versorgungsfläche wird in den Bebau-ungsplan aufgenommen.                  Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.      Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Anmerkung: Die Einhaltung der Sicherheitsab-stände bei Straßenbeleuchtungs-Mastenstandorten ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Diese bleiben der Stra-ßenausbauplanung vorbehalten.    Wird zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Die Verlegung der Straßenbeleuch-tungskabel und der Kandelaber ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Diese blei-ben der Straßenausbauplanung vorbehalten.  Wird zur Kenntnis genommen.   Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.    Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. Anmerkung: Die Verlegung der Kabel ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Diese bleibt der Bauausführung vorbehalten.  A9 Deutsche Telekom Technik GmbH Okenstraße 25-27, 77652 Offenburg Schreiben vom 19.07.2018    Im Planbereich des neuen Baugebietes befinden sich noch keine  Wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag Telekommunikationslinien der Telekom. Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und eventuell auch außerhalb des Plangebiets erforderlich.   Die Deutsche Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer Festnetzinf-rastruktur unter anderem an den technischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Investitionen nach wirtschaftli-chen Gesichtspunkten geplant. Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll er-scheint.  Dies bedeutet aber auch, dass die Deutsche Telekom da, wo bereits eine Infrastruktur eines alternativen Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichtet.   Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftli-chen Gründen eine unterschiedliche Versorgung des Neubaugebie-tes nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschlie-ßung möglich ist. Sollten sich keine Koordinationsmöglichkeiten ergeben, so wird aus wirtschaftlichen Gründen eine oberirdische Verkabelung angestrebt. Diese erfüllt nach wie vor alle technischen Bedingungen der Deutschen Telekom AG.         Die Herstellung der Zuführung für das Neubaugebiet lässt sich die Deutsche Telekom AG offen und ist kein Bestandteil dieser Stel-lungnahme.  Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in Ihrer Planung zu be-rücksichtigen. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzuse-hen.         Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deut-schen Telekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.   

     Wird zur Kenntnis genommen.       Wird zur Kenntnis genommen.    Der Anregung wird nicht entsprochen. Versorgungsanlagen und -leitungen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB im Plangebiet unterir-disch zu führen. Im Zuge der Erschließungsar-beiten des Baugebietes kann die unterirdische Verlegung erfolgen, so dass ein möglicher Mehraufwand gegenüber oberirdischer Verle-gung minimiert werden kann. In diesem Fall werden die wirtschaftlichen Interessen der Trä-ger der einzelnen Versorgungsanlagen und -leitungen hinter die Belange der Baukultur und der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes gestellt.  Wird zur Kenntnis genommen.    Der Anregung, Trassen für Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen, wird entsprochen. Die Verlegung der Telekommunikationsleitungen der Telekom in den öffentlichen Verkehrsflächen ist hierbei bereits durch § 68 Telekommunikati-onsgesetz (TKG) „Grundsatz der Benutzung öffentlicher Wege “geregelt. Darüber hinaus gehende Festsetzungen sind im Bebauungsplan daher nicht erforderlich.  Die Verlegung der Telekommunikationsleitungen in den öffentli-chen Verkehrsflächen ist auf dieser Grundlage möglich.  Wird zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Die Koordinierung des Ausbaus des Telekommunikationsnetzes mit dem Stra-ßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanes. Diese bleibt der Straßenaus-bauplanung vorbehalten.  A10 CSG GmbH  Zuffenhäuser Kelterplatz 1, 70435 Stuttgart    Schreiben vom 06.07.2018    Aus Sicht unseres Aufgabengebietes haben wir keine Einwände oder Anregungen einzubringen. Von einer weiteren Beteiligung an dem Verfahren sehen wir ab.    Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag A11 Unitymedia  Postfach 10 20 28, 34020 Kassel Schreiben vom 03.07.2018    Gegen die o. a. Planung haben wir keine Einwände.   Wird zur Kenntnis genommen.  A12 bnNetze GmbH Tullastr. 61, 79108 Freiburg Schreiben vom 03.07.2018    Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g.Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes und des Zeitrah-mens: keine  Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und Rechtsgrundlage: keine  
 Wird zur Kenntnis genommen.    Wird zur Kenntnis genommen.  A13 terranets bw GmbH Am Wallgraben 135, 70565 Stuttgart Schreiben vom 02.07.2018    Im Geltungsbereich des oben genannten Bebauungsplans (gilt nur für rot markierten Bereich) liegen keine Anlagen der terranets bw GmbH, so dass wir von dieser Maßnahme nicht betroffen werden.  Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht erforderlich.  
  Wird zur Kenntnis genommen.   Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  A14 Polizeipräsidium Offenburg Prinz-Eugen-Str. 78, 77654 Offenburg Schreiben vom 02.07.2018    Das Polizeipräsidium Offenburg, Sachbereich Verkehr, hat keine Einwände gegenüber dem Bebauungsplan „Südlich der Meisenstra-ße“ in Achern-Gamshurst.  Hierbei gehen wir davon aus, dass die Ortstafel in Richtung L 87 versetzt und zusätzlich bereits vor der Einmündung Industriestraße auf der K 5372 mit Zeichen 274-50 StVO durch die Verkehrsbehörde der Stadt Achern eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 50 km/h in beiden Fahrtrichtungen angeordnet wird.  Es wird gebeten in den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes an den Einmündungen Lange Straße (K 5372) / Planstraße 1 und Lange Straße (K 5372) / Industriestraße Sichtdreiecke einzuzeich-nen, die sich auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit beziehen.      Im Rahmen der inneren Erschließung sollte geprüft werden, inwie-weit Sichtdreiecke an den Kontenpunkten zu berücksichtigen sind.  

 Wird zur Kenntnis genommen.    Wird zur Kenntnis genommen.      Der Anregung wird entsprochen. Die erforderlichen Sichtdreiecke wurden unter-sucht. Hierbei wird von einer zulässigen Höchst-geschwindigkeit von 50 km/h ausgegangen. Die freizuhaltenden Sichtdreiecke liegen voll-ständig im öffentlichen Raum. Die Aufnahme der Sichtdreiecke in den Bebauungsplan ist daher nicht erforderlich.  Der Anregung, die Erforderlichkeit von Sicht-dreiecken an den Kontenpunkten zu prüfen, wird entsprochen. Die Sichtüberprüfungen der inneren Erschlie-ßungsstraßen ergaben, dass diese ohne Sicht-dreiecke ausgeführt werden. Berücksichtigt werden aber die Vermeidung von Baumbepflan-zung, Parkplätzen oder ungünstige Knoten-punktgeometrie.  A15 Nationalpark Schwarzwald – Sonja Werner Murgtalstr. 165, 72270 Baiersbronn Schreiben vom 02.07.2018      
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag Die Belange des Nationalparks Schwarzwald sind vom Bebauungs-plan „Südlich der Meisenstraße“ in Gamshurst nicht betroffen.  Daher müssen Sie uns im weiteren Verfahren nicht mehr beteiligen, sofern es im Bebauungsplanverfahren keine wesentlichen Änderun-gen gibt.  
Wird zur Kenntnis genommen.  

A16 Stadt Renchen Hauptstr. 57, 77871 Renchen Schreiben vom 04.07.2018    Da die Belange der Stadt Renchen durch die Planung nicht berührt werden, ist eine weitere Beteiligung am Verfahren nicht erforderlich.   Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.  A17 Gemeinde Seebach Ruhesteinstr. 21, 77889 Seebach Schreiben vom 03.07.2018    Zum genannten Verfahren geben wir von Seiten der Gemeinde Seebach keine Stellungnahme ab.   Wird zur Kenntnis genommen.  A18 Stadtverwaltung Achern Rathaus Illenau – Fachgebiet 4.5 Wirtschaftsförderung / Liegenschaften Illenauer Allee 73, 77855 Achern Schreiben vom 25.07.2018  
  - Das Baugebiet wird um die Mischfläche der bestehenden Grundstück Flst-Nr. 4266, 4266/1, 4267, 4268 und 4581 ausgewiesen = Gebiet 5. Dieses Gebiet 5 können Sie an den Umlegungskosten für das Baugebiet nicht hinzuziehen. Es wird dort zwar die Möglichkeit geschaffen nach § 34 zu bauen, da aber bereits fast alle Gebäude bestehen, kann dies vernachlässigt werden. - Flst-Nr. 5904, 5906, 5911, 5913 und 5923 werden zum neuen Baugebiet hinzugezogen, obwohl hier bereits ein Bebauungsplan besteht. Sollten hier nicht alle Anwohner im nördlichen Bereich die Teilgrundstücke nicht einheitlich er-werben, zu den kompletten Gestehungskosten, sind diese Grundstücke nur durch den Rückbau und Vergabe an die neu gebildeten Bauplätze zu verteilen. Ein Zick-Zack-Verkauf ist nicht möglich. Denn die nicht käuflich zu erwerbenden Flächen können von der Stadt A-chern nicht mehr gepflegt oder zugänglich sein. Somit muss hier eine Entscheidung gefällt sein, bevor der Bebau-ungsplan in die Offenlage geht.  Weitere Bedenken oder Anmerkungen bestehen von Seiten des Fachgebiet Wirtschaftsförderung/Liegenschaften nicht.  

 Der Anregung wird entsprochen. Die Fläche des Mischgebietes wird herausge-nommen.     Wird zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Die benannten Flächen werden nicht veräußert, da nicht alle angrenzenden Eigentümer diese erwerben wollen.          Wird zur Kenntnis genommen.  A19 Rathaus Illenau – Fachgebiet 6.1 Stadt- und Umweltplanung Illenauer Allee 73, 77855 Achern Schreiben vom 18.07.2018    1. Textteil A 12 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen Die empfohlenen Arten und Sorten sind zu streichen und ursprüngli-che widerstandsfähigeren und ökologisch wertvolleren Wildformen zu ersetzen. Insbesondere gefülltblütige Arten sind für bestandsbe-drohte, blütenbesuchende Insekten wertlos! Zu empfehlen sind Hainbuchse, Feldahorn, Stieleiche, Vogelkirsche, Kornelkirsche, Eisbeere, Haselnuss, Holunder, Pfaffenhütchen, Weißdorn, Schlehe, Flieder.  
   Der Anregung wird entsprochen. Als empfohlene Arten werden ursprüngliche widerstandsfähige und ökologisch wertvolle Wildformen aufgenommen.     
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag 2. Begründung 6.4 Grünkonzept Quartierplatz: Der zentrale Aufenthaltsbereich sollte neben der Aufenthalts- und Spielfunktion auch ökologische Belange in Gestalt einer strukturrei-chen Geländemodellierung (Trockenmauern, Stufen etc.), standort-heimischen und artenvielfältigen Bepflanzungen mit Bäumen und Sträuchern, vielleicht sogar Magerrasen auf Teilfläche, wenn mög-lich (Vorbildfunktion!), berücksichtigen.   Ortsrandgrün Das Ortsrandgrün wird gem. § 9 BauGB als Fläche zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt und dient dem Ausgleich in Natur und Landschaft. Infolgedessen ist bei Planung auf standort-heimisches, vielfältiges und für die Fauna bedeutsames Artenspekt-rum zu achten und bei der Umsetzung die Entwicklung strukturrei-cher Biotoptypen schon bei der Geländemodellierung und Wuchs-substratwahl sicherzustellen. Auch ein Pflege- und Unterhaltungs-plan sollte erstellt werden. Eine ökologische Baubegleitung ist erfor-derlich.   

  Die Vorgaben werden zur Kenntnis genommen und bei der Ausgestaltung beachtet.       Die Vorgaben werden zur Kenntnis genommen und bei der Ausgestaltung beachtet.  
A20 Stadtverwaltung Achern, Rathaus Illenau Fachgebiet 6.2 – Tiefbau Illenauer Allee 70, 77855 Achern Schreiben vom 26.07.2018    Vielen Dank für die frühzeitige Beteiligung am Bebauungsplan „Süd-lich der Meisenstraße“ in Gamshurst, dem im Grundsatz vom Fach-gebiet Tiefbau zugestimmt werden kann. Unabhängig vom BBP und dessen anderer Zielsetzung, erlauben wir uns mit der angeschlos-senen Luftbildübersicht für die weitere Erschließungsplanung bzw. deren Umsetzung noch 2 Hinweise:  1. Der bestehende Gehweg auf der Nordseite der Lange Straße endet derzeit auf Höhe Flstk.-Nr. 4268. Dieser sollte mit dem im Zuge des Baugebietes geplanten neuen Geh-weges zusammengeführt werden.   2. Im Bereich der Einmündung der Planstraße 1 von der Kreisstraße K5372 wäre aus unserer Sicht dringend eine Überquerungshilfe notwendig und sinnvoll. Die Stelle er-langt insbesondere mit der Erschließung des Baugebietes und Herstellung der Planstraße 1 eine erhöhte Bedeutung, da Fußgänger und Radfahrer aus den nördlich gelegenen Wohngebieten hier an die Kreisstraße herangeführt werden und sich der Rad-/Fußweg auf deren Südseite befindet.  

        Der Anregung wird, sofern möglich, entspro-chen. Die Zusammenführung des Gehwegs wird ge-prüft und mit den Genehmigungsbehörden ab-gestimmt.  Der Anregung, eine zusätzliche Querungshilfe anzulegen, wird nicht entsprochen Aufgrund der geringen Gesamtverkehrsstärke sowie der vergleichsweise geringen Fahrbahn-Querungen wird von einer Querungshilfe abge-sehen. Hinzu kommt, dass die Geschwindigkeit in diesem Abschnitt auf 50 km/h reduziert wird und dadurch die Querungsmöglichkeiten zum Radweg verbessert werden.  
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag 

  A21 Stadtverwaltung Achern, Rathaus Illenau Fachgebiet 7.2 – Eigenbetriebe Technik Illenauer Allee 70, 77855 Achern Schreiben vom 24.07.2018    Zeichnerischer Teil: Im vorliegenden Entwurf sind neben den vorhandenen Hauptwasser-leitungen auch alle Hausanschlussleitungen der umliegenden Ge-bäude dargestellt. Dies führt zu einer Informationsflut und müsste nicht dargestellt werden.  Der Wassermessschacht im südöstlichen Plangebiet ist als wichtige Einrichtung für die Wasserversorgung zwar als Bestand aufgenom-men aber nicht als solche im Plan gekennzeichnet. Das Abwasser-hebewerk ist ebenfalls im Bestand aufgenommen, die Kennzeich-nung im Plan befindet sich aber an einer anderen Stelle. Die jeweili-gen Schaltschränke sollten ebenfalls als zugehörig erkenntlich ge-macht werden. Beide Einrichtungen müssen regelmäßig und bei Notfällen kurzfristig von schweren LKWs anfahrbar sein. Durch die Kennzeichnung der Zuwegung für die ausschließliche Nutzung als Fuß- und Radweg ist dies nicht möglich.  Planstraße 9 ist nicht bemaßt. Aufgrund der Durchführung verschie-dener Leitungssysteme durch diesen Weg (RW-Kanal, WV-Leitun-gen, Strom (?), Telekom (?) könnte es dort eng werden. Das Platz-angebot sollte überprüft werden.   Östlich der Fläche mit Ortsrandgrün (M01) befindet sich derzeit ein Grabensystem, das im Plan nicht dargestellt wird. Der Graben (Straßen- und Flächenentwässerung) entwässert derzeit noch nach Osten in ein stehendes Gewässer. Mit der Umgestaltung/Umnutzung des Gebietes sollte der Abfluss zukünftig über die Ortskanalisation nach Westen erfolgen. Der Graben sollte deshalb in das Plangebiet mit aufgenommen werden (Plangrenze genau überprüfen).   

  Der Anregung wird entsprochen. Die Leitungen werden zum Entwurf herausge-nommen.   Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Fläche wird insgesamt als „Fläche für die Ver- und Entsorgung“ festgesetzt, eine Auftei-lung der jeweiligen Einrichtungen erfolgt im Bebauungsplan dagegen nicht. Diese Aufteilung obliegt der Erschließungsplanung. Die Anfahrbarkeit mit Lkw wird berücksichtigt.     Der Anregung wird entsprochen. Die Breite der Planstraße 9 wird hinsichtlich der zu verlegenen Leitungen geprüft. Für die Verle-gung der erforderlichen Leitungen ist die Plan-straße 9 mit 3,0 m ausreichend bemessen.  Der Anregung wird nicht entsprochen. Der bestehende Graben und dessen Ableitung in die Ortskanalisation werden in der Objektpla-nung berücksichtigt. Eine Änderung des Abflusses des Grabens kann auch ohne Aufnahme in den Bebauungsplan durchgeführt werden. Die Aufnahme des Gra-bens in den Geltungsbereich des Bebauungs-plans ist daher nicht erforderlich. 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag  Im Mischgebiet (5) wird die bauliche Ausnutzung der Flächen sehr großzügig gewählt. Dadurch ergibt sich vermutlich bei den Anwoh-nern eine nicht unwesentliche Nacherhebung bei den Erschlie-ßungsbeiträgen zur Wasserversorgung und zur Abwasserbeseiti-gung. Sofern die in der Begründung angestrebte Verdichtung mit Gewerbe- und Büronutzung im vollen vorgeschlagenen Umfang realisiert wird, verschlechtert sich der unübersichtliche Kurvenbe-reich weiter. Eine Umlegung der dort befindlichen Bushaltestelle wäre dann zwingend notwendig.  Textteil: In Teil A sind keine Aussagen zur Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser getroffen. Hier sollte erwähnt werden, dass das Ge-biet im Trennsystem entwässert wird.     In A6.1 und A 6.4 werden Tiefgaragen erwähnt. Im Geländeschnitt 116 sind die Tiefgaragen allerdings nicht eingezeichnet. Aufgrund von Erfahrungswerten sind im Plangebiet regelmäßig Grundwasser-stände/Schichtenwasserstände oberhalb der Geländeoberkante zu beobachten. Tiefgaragen sowie Keller und Kellerabgänge sollten deshalb grundsätzlich wasserdicht ausgeführt werden. Nach Vorlie-gen eines geotechnischen Gutachtens muss dies noch einmal über-prüft werden. Eine Beurteilung ist deshalb momentan nicht abschlie-ßend möglich.  In Teil B sind zur maximalen versiegelten Flächen keinerlei Aussa-gen getroffen. Das Kanalsystem wurde auf eine max. abflusswirk-same Fläche des Gesamtgebietes (Straßen und Privatgrundstücke) von 50% bemessen. Sofern höhere Gesamtversiegelungen ange-strebt werden ist daher eine entsprechende Rückhaltung notwendig. Alternativ können Flächen durch die Verringerung der Versiegelung (Sickerpflaster) oder durch Dachbegrünung von Garagen in ihrer Abflusswirksamkeit verringert werden.   Durch den geforderten Nachweis von 2 Stellplätzen pro Wohneinheit (B5) sind pro Baugrundstück mind. 4 Stellplätze herzustellen. Bei einer Gesamtfläche von vielfach unter 500 m2 pro Baugrundstück könnte das zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Einhaltung des Versiegelungsgrades führen.    Die Wirksamkeit von technischen Versickerungen sind im Zusam-menhang mit einem geotechnischen Gutachten im Vorfeld zu klären.     In den Punkthäusern (W1) wird aufgrund der höheren Anzahl von Wohneinheiten die Festsetzung B4.1 (Außenantennen vermutlich nicht umsetzen lassen).       Die Höhenlage der Straße und der Grundstücke (B6.1.) sind nach Vorlage des geotechnischen Gutachtens (max. Grund-/Schichten-wasserstände) zu überprüfen. 

 Wird zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Die Fläche des Mischgebietes wird aus dem Geltungsbereich herausgenommen.         Der Anregung wird nicht entsprochen. Die Art der Entwässerung (Trennsystem) kann nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden, hierzu besteht keine Rechtsgrundlage. Die Ent-wässerung ist deshalb in der Begründung be-schrieben.  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Tiefgaragen sowie Keller und Kellerabgänge sind aufgrund der Grundwasserverhältnisse grundsätzlich wasserdicht auszuführen. Sie sind darüber hinaus gegen Rückstau aus dem Ka-nalnetz und gegen eindringendes Oberflächen-wasser entsprechend zu sichern.    Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Plangebiet wird ein mittlerer Gesamt-versiegelungsgrad (VS) von 55 % angenommen. Die vorhandene Regenwasserkanalisation wird dadurch nicht negativ beeinträchtigt. Geringere Versiegelungen und dezentrale Rückhaltungen sind grundsätzlich anzustreben, Versickerungen gemäß Bodengutachten sind nicht oder nur sehr beschränkt möglich.  Der Anregung wird nicht gefolgt. Durch die Überschreitungsmöglichkeiten der Grundflächenzahl auf bis zu 0,6 mit Nebenanla-gen, Stellplätzen und Garagen besteht auch bei kleineren Baugrundstücken die Möglichkeit, die geforderten vier Stellplätze bei zwei Wohnein-heiten herzustellen.  Der Anregung wird entsprochen. Die Wirksamkeit von Versickerungen wurde in einem geotechnischen Gutachten untersucht. Versickerungen sind demnach nicht oder nur sehr beschränkt möglich.  Der Anregung, beim Geschosswohnungsbau mehrere Außenantennen zuzulassen, wird nicht entsprochen. Der Anschluss an eine Gemeinschaftsantenne ist zumutbar. Darüber hinaus ist Ziel, die Ge-bäude mit Glasfaser zu versorgen, so dass auf das Anlegen von Außenantennen zukünftig auch verzichtet werden kann.  Der Anregung wird entsprochen. Die Höhenlage der Straßen und Baugrundstü-cke werden insbesondere hinsichtlich der 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag   Begründung: Der Abschnitt 3.2.9 sollte in „verkehrliche Erschließung" umbenannt werden. Der Abschnitt 3.2.10 sollte in „Erschließung Wasserversor-gung und Abwasserentsorgung" umbenannt werden.  Ein weiterer Abschnitt sollte sich mit der sonstigen Erschließung mit Energie und Breitband beschäftigen.  In Abschnitt 3.2.10 sollte ein Hinweis zum bestehenden Trennsys-tem aufgenommen werden.  Die pauschale Aussage, dass die Kanalisation ausreichend groß bemessen ist erfordert eine Zusatzinformation zur getroffenen An-nahme der max. Versiegelung bzw. abflusswirksamen Fläche.        Der im Plangebiet befindliche Wassermessschacht ist bisher nicht erwähnt aber bereits Bestand.   In Abschnitt 3.2.11 wird der Graben beschrieben der am östlichen Rand des Gebietes als Biotop ausgewiesen ist (siehe zeichnerischer Teil). Der Grabenüberlauf sollte zukünftig nicht mehr in Richtung des Baggersees nordöstlich des Plangebietes erfolgen, sondern in west-liche Richtung in die Kanalisation abgeleitet werden. Die Höhe des Grabenüberlaufs sollte so gewählt werden, dass die Biotopeigen-schaften des Grabens nicht verloren gehen.  In Abschnitt 4.4.2 steht im Plan und in der Bildunterschrift zu „Klein-feld West" noch „Kleinfeld Süd".  In Abschnitt 6 wird unter anderem auf die Ver- und Entsorgung ein-gegangen: 6.3.1 Energie- und Wärmeversorgung Eine Gasversorgung liegt im Gebiet nicht vor.  6.3.2 Wasserversorgung In den Punkthäuser in WA 1 sollen ca. 11 m über derzeitigem Ge-ländeniveau Wasserentnahmeeinrichtungen (z.B. Duschen in den Penthouse-Wohnungen) vorgesehen werden. Der Netzdruck liegt ca. bei 4,8 bar und verringert sich aufgrund der Höhe auf 3,6-3,7 bar am Entnahmepunkt. Die Anforderungen an den Mindestdruck nach den DVGW-Richtlinien werden noch eingehalten. Sollten von Seiten der Bauherren höhere Anforderungen an den Mindestdruck gestellt werden, sind private Druckerhöhungsanlagen einzurichten.  6.3.3. Abschnitt Niederschlagswasserbewirtschaftung Es liegt noch kein geotechnischen Gutachten vor. Eine zuverlässige Aussage zur Versickerung kann daher noch nicht getroffen werden. Die Anforderung an eine Regenrückhaltung richtet sich nach dem max. zulässigen Versiegelungsgrad im Gebiet, der bisher nicht hin-reichend genau festgelegt wurde. Die Notentlastung in die Grünfläche M01 am östlichen Rande kann die Rückhalteproblematik lösen, sofern das allerdings regelmäßig passiert, sind die Flächen auch entsprechend zu kennzeichnen (z.B. ,,Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung"). Das Wasser muss wieder in die Kanalisation zurück fließen (siehe Hinweis zu 3.2.11).  

Grundwasserstände geprüft.   Wird aufgenommen.    Wird aufgenommen.   Wird aufgenommen.   Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für das Plangebiet wird ein mittlerer Gesamt-versiegelungsgrad (VS) von 55 % angenommen. Die vorhandene Regenwasserkanalisation wird dadurch nicht negativ beeinträchtigt. Geringere Versiegelungen und dezentrale Rückhaltungen sind grundsätzlich anzustreben, Versickerungen gemäß Bodengutachten sind nicht oder nur sehr beschränkt möglich.  Der Anregung wird entsprochen. Der Wassermessschacht wird in den Geltungs-bereich des Bebauungsplans einbezogen.  Der Anregung wird entsprochen. Der bestehende Graben und dessen Ableitung in die Ortskanalisation werden in der Objektpla-nung berücksichtigt.     Wird korrigiert.      Wird aufgenommen.   Ein Hinweis wird aufgenommen.          Für das Neubaugebiet wird ein mittlerer Ge-samtversiegelungsgrad (VS) von 55 % ange-nommen. Die vorhandene Regenwasserkanali-sation wird dadurch nicht negativ beeinträchtigt. Geringere Versiegelungen und dezentrale Rückhaltungen sind grundsätzlich anzustreben, Versickerungen gemäß Bodengutachten sind nicht oder nur sehr beschränkt möglich. Die Notentlastung in die Grünfläche M01 am östli-chen Rand, die funktionell der Zwischenspeiche-rung großer Rückstauniederschlagsmengen 
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag     In der Begründung zum Bebauungsplan sollten keine Kosten oder Finanzierungsvorschläge enthalten sein. Diese sind in der Regel stark abhängig vom Ausführungszeitraum und von der aktuellen Konjunktur. Sie können daher nur ein Eindruck vermitteln, der höchstens zum Zeitpunkt der Anhörung zum Bebauungsplan richtig war.        Unter 8.5 sollte klar unterschieden werden zwischen Eigentümer im Plangebiet neu und im Plangebiet Altbestand. Ansonsten könnte der Eindruck vermittelt werden, dass die Eigentümer im Mischgebiet (Bestand) die Erschließungskosten für den neuen Teil mitfinanzieren müssen.  Pflegemöglichkeiten für Bauhof Für die Pflege der jeweiligen Grünflächen (M01, M02 und Quartiers-park) sind jeweils Abfahrten aus den Straßen in die Grünflächen vorzusehen. Die Bepflanzung sollte so gewählt werden, dass dauer-haft eine Pflege möglich und ein Durchgang entlang der Privatflä-chen freigehalten wird. Für die Bäume im Straßenraum sind ent-sprechende Baumquartiere vorzusehen, damit die Bäume möglichst gute Entwicklungs- und Bestandschancen erhalten.  Allgemeine Hinweise: Wendeanlage in Planstraße 6 ausreichend groß bemessen für 3-achsige Müllfahrzeuge?     Mülleimeraufstellflächen bei Planstraße 7 fehlen.      Zufahrtsmöglichkeiten für Tiefgaragen unter Punkthäuser sollten möglichst im Vorfeld festgelegt werden, weil ansonsten Baumstand-orte und Parkplatzeinteilung in Planstraße 1 nicht hergestellt werden können.  Grundstücksgröße des Flurstücks mit der Nummer 10 hinsichtlich Baukörper und Anzahl Stellplätze bzw. Möglichkeit der Schaffung einer Tiefgarage mit ausreichend Stellplätzen überprüfen.     Einmündungssituation Planstraße 8 in Planstraße 2 ev. nicht über-sichtlich wegen Sichtbeziehungen und Bäume       

dient, wird so gestaltet, dass sie bei Nachlassen des Rückstaus selbsttätig in die RW-Kanalisation entleert.  Der Anregung wird nicht entsprochen. Aufgabe der Bauleitplanung ist auch, die Aus-wirkungen aufzuzeigen, die im Rahmen der Abwägung berücksichtigt werden müssen. Hier-zu gehören auch die Kosten für die Erschlie-ßung des Baugebiets und wie die Finanzierung erfolgen soll. Maßgeblich ist hierbei selbstver-ständlich immer der Zeitpunkt des Satzungsbe-schlusses, so dass die tatsächlichen Kosten bei einer späteren Erschließung hiervon abweichen können. Darüber hinaus handelt es sich um eine Kostenabschätzung.  Wird zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Die Fläche des Mischgebietes wird aus dem Plangebiet herausgenommen.     Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die öffentlichen Grünflächen werden durch die neuen öffentlichen Verkehrsflächen erschlossen. Die Ausführung von Abfahrten sowie Ausfüh-rung der Bepflanzung und Baumquartiere ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplans.    Der Wendeplatz in der Planstraße 6 ist für das Wenden eines 3-achsiges Abfallsammelfahr-zeug ausgelegt. Dies wurde auch vom Landrat-samt Ortenaukreis, Eigenbetrieb Abfallwirt-schaft, mit Schreiben vom 02.08.2018 bestätigt.  Der Anregung wird entsprochen. Für die an die Planstraße 7 angrenzenden ma-ximal zwei Baugrundstücke werden im Straßen-raum der Planstraße 3 Aufstellmöglichkeiten vorgesehen.  Der Anregung wird entsprochen. Die Zufahrtsbereiche für die Baugrundstücke westlich der Planstraße 1 Tiefgaragen werden im Bebauungsplan festgelegt.  Der Anregung wird entsprochen. Das genannte Baugrundstück wird jedoch als Grundstück für die Errichtung mit maximal 2 Wohneinheiten gemäß Nutzungsschablone 2 festgesetzt. Die Errichtung einer Tiefgarage ist nicht mehr erforderlich.  Der Einmündungsbereich wird hinsichtlich der Sichtbeziehungen überprüft. Vorgeschlagen wird das Anpflanzen von Sträu-chern mit Höhen bis maximal 80 cm. Die Sicht von Fußgängern auf Kfz an dieser Bepflanzung vorbei ist zumutbar. Darüber hinaus erfolgt die optische Fahrbahneinengung durch Aufstellflä-che, zur Erhöhung der Aufmerksamkeit von Kfz-
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Nr. Einwender Abwägungsvorschlag     Verbindung des nördlichen Gehweges an der Kreisstraße entlang Flurstück 4268 sollte durchgängig mit 1,50 m hergestellt werden. Weiterhin sollten Überlegungen zu einer Querungshilfe aus dem Baugebiet (Planstraße 1) auf den Radweg südl. der Kreisstraße angestellt werden.                  Die Parkplätze im südöstlichen Kurvenbereich der Planstraße 3 könnten so umsortiert werden, dass die Parkplatzreihe um einen Parkplatz nach Osten verschoben wird. So könnte im westlichen Bereich der Parkplätze noch ein zusätzlicher Baum gepflanzt wer-den. Die Fläche vor dem Pumpwerk und dem Wassermessschacht könnte mit einem tragfähigen Schotterrasen begrünt werden.  

Lenkern. Bei einem Verzicht auf eine Bepflan-zung besteht die Gefahr des Übersehens der Aufstellfläche durch Kfz.  Der Anregung, den Gehweg entlang der Kreis-straße herzustellen, wird, sofern möglich, ent-sprochen. Die Zusammenführung des Gehwegs wird ge-prüft. Aktuell ist eine Verschwenkung der Kreis-straße vorgesehen, da bei einer Verbreiterung des Gehwegs auf Flst.-Nr. 4268 der dort beste-hende Nussbaum entfernt werden muss. Die Vorabstimmung mit den Genehmigungsbehör-den steht aus. Zu berücksichtigen ist, dass der Bereich außer-halb des Plangebiets liegt. Der Anregung, eine zusätzliche Querungshilfe anzulegen, wird nicht entsprochen Aufgrund der geringen Gesamtverkehrsstärke sowie der vergleichsweise geringen Fahrbahn-Querungen wird von einer Querungshilfe abge-sehen. Hinzu kommt, dass die Geschwindigkeit in diesem Abschnitt auf 50 km/h reduziert wird und dadurch die Querungsmöglichkeiten zum Radweg verbessert werden.  Der Anregung wird entsprochen. Die Parkplätze werden entsprechend angepasst und als öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Parkplatz“ festgesetzt. Zu berücksichtigen ist, dass die genaue Auftei-lung des Parkplatzes sowie die Ausbildung der Fläche vor dem Pumpwerk nicht Gegenstand des Bebauungsplan-Verfahrens ist. Dies wird in der Erschließungsplanung geregelt.    
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B Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen  B1 Regierungspräsidium Stuttgart Abt. 8 – Denkmalpflege  Postfach 20 01 52, 73712 Esslingen     Keine Stellungnahme eingegangen.    B2 Regierungspräsidium Freiburg Abt. 5, Ref. 55 – Naturschutz und Recht     Keine Stellungnahme eingegangen.   B3 Abwasserzweckverband Vorderes Renchtal       Keine Stellungnahme eingegangen.    B4 Zweckverband Acherner Mühlbach       Keine Stellungnahme eingegangen!    B5 Handwerkskammer Freiburg Bismarckallee 6, 79098 Freiburg     Keine Stellungnahme eingegangen.    B6 Naturschutzbeauftragter Karl-Gerhard Ebel Schwarzwaldhochstr. 2, 77889 Seebach     Keine Stellungnahme eingegangen.   B7 Rathaus Illenau – Fachgebiet 2.3 Sicherheit und Ordnung  Illenauer Allee 73, 77855 Achern     Keine Stellungnahme eingegangen.   B8 Rathaus Illenau – Fachgebiet 5.1 Baurecht Illenauer Allee 70, 77855 Achern     Keine Stellungnahme eingegangen.   B9 Gemeinde Kappelrodeck Hauptstr. 65, 77876 Kappelrodeck     Keine Stellungnahme eingegangen.   B10 Zweckverband Gewerbepark Rheinmünster     Keine Stellungnahme eingegangen.     



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Südlich der Meisenstraße“ in Achern-Gamshurst Stadt: Achern Fassung: Entwurf zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Bearbeitungsstand: 20.12.2018  Abwägungstabelle der eingegangenen Stellungnahmen vom 02.07.2018 bis 03.08.2018  

Seite 30 von 34  

C Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit  C1 Bürger 1 Schreiben vom 22.07.2018    Da immer noch nicht entschieden wurde, ob die gepachteten Flä-chen am südlichen Ende des Baugebiets Meisenstr. von den Päch-tern erworben werden können, würden wir es als sinnvoll erachten, wenn zumindest eine Begradigung der Grundstücksgrenze (Flst.Nr. 5908) eingeplant würde.  
 Der Anregung, die Grenze zu begradigen, wird nicht entsprochen.  C2 Bürger 2 Schreiben vom 26.07.2018    Im Bereich südlich der Bestandsbebauung von Flurstück Nummer 5903 ist eine Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus nach Schema „WA1“ mit einer maximalen Gesamthöhe von 13,0 m vorgesehen. Hierbei ist jedoch aufgrund der großen Höhenunterschiede unserer Meinung nach kein gelungener Übergang zur Bestandsbebauung in der Meisenstraße (Einfamilienhäuser) gegeben. Im übrigen Teil des Anschlusses an die Bestandsbebauung der Meisenstraße wurde dies jedoch ausdrücklich berücksichtigt. Der Bebauungsplanentwurf sieht dort Einfamilienhäuser nach Schema „WA2“ vor, welche mit einer maximalen Höhe von 10,0 m geplant sind.  Wir bitten darum, den Geländeschnitt 116 insoweit zu korrigieren, dass dieser den Schnitt zur Bestandsbebauung auf Flurstück Num-mer 5903 abbildet. Das im Geländeschnitt 116 abgebildete Gebäude entspricht nicht den tatsächlichen Maßen des Bestandsgebäudes Meisenstr. 25.  Zusätzlich ist die Bestandsbebauung an dieser Stelle bereits durch die neu entstehende Hauptzufahrt (Planstraße 1), sowie durch den geplanten Quartierspark, der durch Spielplatz und Treffpunkt für die Bürger eine erhöhte Lärmbelastung für die anliegenden Anwohner darstellt, belastet.            Durch das Einbringen des bestehenden Eigentums meines Vaters (Franz Weingart), wurde die Erweiterung des geplanten Baugebiets überhaupt erst ermöglicht. Aus diesem Grund besteht an dieser Stelle ein großes persönliches Interesse daran, dass die Bebauung südlich des Flurstücks 5903 geändert wird, da durch das geplante Mehrfamilienhaus eine Belastung unsererseits entstehen würde.  Des Weiteren erscheint das Grundstück, auf welchem das Mehrfa-milienhaus geplant ist, dafür nicht zwangsläufig geeignet. Hier ist mit einer geplanten Grundfläche von 589 m² damit zu rechnen, dass das Grundstück flächendeckend bebaut wird und hierdurch dem Ortsbild sowie dem ländlichen Charakter keine ausreichende Beachtung geschenkt werden kann.  Auf Grundlage der genannten Argumente bitten wir den Bebauungs-plan inkl. Vorentwurf unter Berücksichtigung der Einwände zu än-dern. Sehr gerne sind wir zu einem konstruktiven Gespräch bereit. Bitte halten Sie uns über die Sachlage informiert.  

 Der Anregung wird entsprochen. Das genannte Baugrundstück wird als Grund-stück für die Errichtung mit maximal 2 Wohnein-heiten und einer Firsthöhe von 10 m gemäß Nutzungsschablone 4 festgesetzt. Durch diese Festsetzung ist zur nördlichen angrenzenden Bestandsbebauung ein angemessener Über-gang geschaffen.     Das Gebäude Meisenstraße 25 auf Grundstück Flst.-Nr. 5903 wird im Geländeschnitt 116 korri-giert.    Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Mit dem planbedingten Zusatzver-kehr wurden im Schallgutachten entlang der „Meisenstraße“ Beurteilungspegel von bis zu 52 dB(A) am Tag und 43 dB(A) in der Nacht prog-nostiziert. Diese Werte liegen somit deutlich unter den Immissionsgrenzwerten der 16. BIm-SchV für Wohngebiete von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht. Die prognostizierten Beurteilungspegel stellen demnach auch für den Bestand keine erhöhte Lärmbelastung dar. Der Quartierspark ist zur Aufwertung der umge-benden Bebauung vorgesehen. Dieser dient insbesondere als Treffpunkt und Aufenthaltsbe-reich für neue und bisherige Bewohner.  s. o.       s. o.       s. o.  



Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Südlich der Meisenstraße“ in Achern-Gamshurst Stadt: Achern Fassung: Entwurf zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB Bearbeitungsstand: 20.12.2018  Abwägungstabelle der eingegangenen Stellungnahmen vom 02.07.2018 bis 03.08.2018  

Seite 31 von 34  

C3 Bürger 3 Schreiben vom 28.07.2018    Der mit Datum vom 26.07.18 eingereichten Stellungnahme zum oben bezeichneten Entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Südlich der Meisenstraße“ von Tina Weingart und Pascal Schöner (Anmerkung: Bürger 1), stimme ich voll und ganz zu, d. h. die Über-einstimmung der Ansicht/Meinung ist deckungsgleich.     Desweiteren möchte ich noch ergänzend anmerken:  Da mein Einwurfsgrundstück, Nr. 4598, mit einer Gesamtfläche von 4.316 qm, nach der derzeitigen Planung in der Mitte des Baugebie-tes liegt, ermöglichte ich letztendlich erst durch meine Einwilligung des Einwurfes die heutige Planungsvariante durch die dann möglich gewordene Beantragung der Erweiterung der Planung von ca. 3,6 ha auf schließlich ca. 5,5 ha des Baugebietes bei dem Regierungs-präsidium.  In der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates wurde mitgeteilt, dass das Regierungspräsidium durch die Erweiterung des Baugebietes auch den sozialen Wohnungsbau gesichert haben möchte. Ich bitte ausdrücklich darauf Wert zu legen, das die, geschilderten Problem-punkte der fehlenden Abstufungen der Bauhöhen zum bestehenden Straßenzug „Meisenstraße“ geändert werden. Durch die Ermöglichung ein erweitertes Baugebiet ausweisen zu können und nun andererseits die Planung eines 13,00 m hohen Wohngebäudes, auf dem Nachbargrundstück, mit einer Fläche von rund 589 qm, zu erhalten, auf dem meines Erachtens keine Abstim-mung der Bauhöhen zu den bestehenden Gebäuden in den Bezug gesetzt wurde, würde für mich eine erhebliche nicht tolerable Härte bedeuten.           Aus diesem Grunde bitte ich, auch unter Bezugnahme der Begrün-dungen aus dem genannten Schreiben von Tina Weingart und Pascal Schöner, die Einwendungen in die Überarbeitung zum Plan-entwurf einfließen zu lassen.  

 Der Anregung wird entsprochen. Das genannte Baugrundstück wird als Grund-stück für die Errichtung mit maximal 2 Wohnein-heiten und einer Firsthöhe von 10 m gemäß Nutzungsschablone 4 festgesetzt. Durch diese Festsetzung ist zur nördlichen angrenzenden Bestandsbebauung ein angemessener Über-gang geschaffen.    Wird zur Kenntnis genommen.        Der Anregung wird entsprochen. Das genannte Baugrundstück wird als Grund-stück für die Errichtung mit maximal 2 Wohnein-heiten und einer Firsthöhe von 10 m gemäß Nutzungsschablone 4 festgesetzt. Durch diese Festsetzung ist zur nördlichen angrenzenden Bestandsbebauung ein angemessener Über-gang geschaffen. Anmerkung: Gefordert wird vom Regierungsprä-sidium nicht sozialer Wohnungsbau, sondern eine dichtere Bebauung. Angeboten werden sollen insbesondere Bauplätze für Doppelhäu-ser, Hausgruppen, Mehrfamilienhäuser und nicht nur Einfamilienhäuser. Ziel dieser Festset-zungen ist, einen breiten Wohnungsmix anzu-bieten und dadurch kostengünstiges und flä-chensparendes Bauen sowie die Eigentumsbil-dung weiter Kreise der Bevölkerung zu ermögli-chen. Nicht jeder Interessent kann oder will ein Einfamilienhaus errichten. Vielmehr besteht auch ein Bedarf an Geschosswohnungen und flächensparenden Doppelhäusern.  s. o.    C4 Bürger 4 Schreiben vom 26.07.2018    Im Bereich südlich der Bestandsbebauung von Flurstück Nummer 5903 ist eine Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus nach Schema „WA1“ mit einer maximalen Gesamthöhe von 13,0 m vorgesehen. Hierbei ist jedoch aufgrund der großen Höhenunterschiede unserer Meinung nach kein gelungener Übergang zur Bestandsbebauung in der Meisenstraße (Einfamilienhäuser) gegeben. Im übrigen Teil des Anschlusses an die Bestandsbebauung der Meisenstraße wurde dies jedoch ausdrücklich berücksichtigt. Der Bebauungsplanentwurf sieht dort Einfamilienhäuser nach Schema „WA2“ vor, welche mit einer maximalen Höhe von 10,0 m geplant sind.  Wir bitten darum, den Geländeschnitt 116 insoweit zu korrigieren, dass dieser den Schnitt zur Bestandsbebauung auf Flurstück Num-

 Der Anregung wird entsprochen. Das genannte Baugrundstück wird als Grund-stück für die Errichtung mit maximal 2 Wohnein-heiten und einer Firsthöhe von 10 m gemäß Nutzungsschablone 4 festgesetzt. Durch diese Festsetzung ist zur nördlichen angrenzenden Bestandsbebauung ein angemessener Über-gang geschaffen.     Das Gebäude Meisenstraße 25 auf Grundstück Flst.-Nr. 5903 wird im Geländeschnitt 116 korri-
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mer 5903 abbildet. Das im Geländeschnitt 116 abgebildete Gebäude entspricht nicht den tatsächlichen Maßen des Bestandsgebäudes Meisenstr. 25.  Zusätzlich ist die Bestandsbebauung an dieser Stelle bereits durch die neu entstehende Hauptzufahrt (Planstraße 1), sowie durch den geplanten Quartierspark, der durch Spielplatz und Treffpunkt für die Bürger eine erhöhte Lärmbelastung für die anliegenden Anwohner darstellt, belastet.            Des Weiteren erscheint das Grundstück, auf welchem das Mehrfa-milienhaus geplant ist, dafür nicht zwangsläufig geeignet. Hier ist mit einer geplanten Grundfläche von 589 m² damit zu rechnen, dass das Grundstück flächendeckend bebaut wird und hierdurch dem Ortsbild sowie dem ländlichen Charakter keine ausreichende Beachtung geschenkt werden kann.  Wir bitten an dieser Stelle darum, an genannter Stelle (südlich Flur-stück 5903) ebenfalls eine Bebauung nach Schema „WA2“ zu pla-nen, um einen geeigneten Anschluss an die Bestandsbebauung zu gewährleisten.  Wir bitten um Berücksichtigung der Unterschriften durch die Interes-sensgemeinschaft in der Anlage. Auf Grundlage der genannten Argumente bitten wir den Bebauungsplan inkl. Vorentwurf unter Berücksichtigung der Einwände zu ändern. Sehr gerne sind wir zu einem konstruktiven Gespräch bereit. Bitte halten Sie uns über die Sachlage informiert.  

giert.    Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Mit dem planbedingten Zusatzver-kehr wurden im Schallgutachten entlang der „Meisenstraße“ Beurteilungspegel von bis zu 52 dB(A) am Tag und 43 dB(A) in der Nacht prog-nostiziert. Diese Werte liegen somit deutlich unter den Immissionsgrenzwerten der 16. BIm-SchV für Wohngebiete von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) in der Nacht. Die prognostizierten Beurteilungspegel stellen demnach auch für den Vestand keine erhöhte Lärmbelastung dar. Der Quartierspark ist zur Aufwertung der umge-benden Bebauung vorgesehen. Dieser dient insbesondere als Treffpunkt und Aufenthaltsbe-reich für neue und bisherige Bewohner.  s. o.       s. o.     s. o.   
C5 Bürger 5 Schreiben vom 02.08.2018    Hiermit erheben wir den Einwand, am künftigen Bebauungsplanver-fahren „Südlich der Meisenstraße“ einbezogen zu werden. Bitte nehmen Sie unser Grundstück mit der Flurstück Nummer 4266/1 aus dem Bebauungsplanverfahren heraus.  

 Der Anregung wird entsprochen. Das Grundstück Flst.-Nr. 4266/1 wird herausge-nommen und verbleibt im unbeplanten Innenbe-reich gemäß § 34 BauGB.  C6 Bürger 6 Schreiben vom 02.08.2018    Hiermit erheben wir den Einwand, am künftigen Bebauungsplanver-fahren „Südlich der Meisenstraße“ einbezogen zu werden.  Bitte nehmen Sie unser Grundstück mit der Flurstück Nummer 4266 aus dem Bebauungsplanverfahren heraus.  
 Der Anregung wird entsprochen. Das Grundstück Flst.-Nr. 4266 wird herausge-nommen und verbleibt im unbeplanten Innenbe-reich gemäß § 34 BauGB.  C7 Bürger 7 Schreiben vom 02.08.2018    Hiermit möchte ich gerne eine Stellungnahme zum Bebauungsplan-entwurf „Südlich der Meisenstraße“, der aktuell zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit aufliegt, einreichen. Ich beziehe mich hierbei auf Punkte (siehe Nr. 1 und Nr. 2), die meine Grundstücke mit den Flurstücks-Nr. 4581 und 4268 betreffen (Lange Str. 2). Punkt Nr. 3 betrifft das gesamte Baugebiet.  1. Das Bodenniveau des Baugebiets wird insgesamt durch eine Aufschüttung der Straßen und Wege angehoben, die zukünftigen 
        Der Anregung wird teilweise entsprochen. Zwar wird durch die neue Höhenlage der Stra-
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Grundstückseigentümer werden ihre Grundstücke diesem Niveau anpassen. Auf diese Weise entsteht in Anbindung an Flurstück 4581 ein Höhenunterschied, der mir in Bezug auf das Abfließen des Ober-flächenwassers Sorge bereitet. Ich sehe die akute Gefahr, dass es auf meinem Grundstück aufgrund der natürlichen Fließrichtung des Wassers zu Wasseransammlungen kommen wird und meine Pflan-zen meine Ökonomiegebäude beschädigen wird. Ich möchte Sie bitten, diese Grenzsituation in der weiteren Planung zu erörtern und eine Maßnahme in der Erschließungsphase zu ergreifen, die diese Situation von vorneherein – ohne Abhängigkeit von der Bebauung der Grundstücke und deren Vorrichtungen zur Entwässerung – für alle Beteiligten entspannt. Ich denke hier beispielsweise an ein Kiesbett oder eine Drainage.  2. Mit den Herren Morgenstern und Ursprung bin ich in ein erstes Sondierungsgespräch bezüglich einer fußläufigen Verbindung des Baugebiets entlang der Kreisstraße zur Lange Straße eingestiegen. Dieser Bereich liegt auf meinem Grundstück. Wir werden uns hierzu weiter austauschen – eine Zustimmung kann ich allerdings zum derzeitigen Zeitpunkt nicht geben. Ich werde dieses Thema ab-schließend bewerten, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, bei-spielsweise die Gehwegbreite.    3. Mit Bedauern habe ich dem Bebauungsplan entnommen, dass westlich der Planstraße 1 die Errichtung von Gebäuden mit drei Vollgeschossen mit zusätzlicher Attika geplant ist. Ich stehe dieser Planung sehr kritisch gegenüber. Ich möchte im Folgenden die Gründe darlegen: 
• Die Dimension/Größe der Gebäude laufen dem Orts- und Land-schaftsbild von Gamshurst baukulturell entgegen. In Gamshurst wird das Ortsbild durch freistehende Einfamilienhäuser geprägt. Für das restliche Baugebiet „Südlich der Meisenstraße“ sieht die Planung zum Teil sehr viel kleinere Gebäude vor (siehe Plan-straße 6), was dem Ortsbild entspricht. Gamshurst ist nicht zu-letzt wegen seines intakten, ansprechenden dörflichen Charak-ters und der ländlichen Ausstrahlung als zukünftiger Wohnort beliebt. Diesen Charakter gilt es zu erhalten. Die Dimension der geplanten Gebäude von WA1 passen zu den Stadthäusern mit Tiefgarage, die seit einigen Jahren in Achern entstehen und dort ihre Berechtigung haben. Zum Dorfbild und zur Wohnkultur bzw. -philosophie von Gamshurst passen sie nicht. 
• Die Gebäude verhindern, dass sich das Baugebiet optisch har-monisch an den bestehenden Ort anfügt. Mit der Anbindung an die Kreisstraße hat man die Möglichkeit, das Baugebiet in das Ortsbild zu integrieren. Die Baugebietsteilfläche WA1 verhindert das. Aus den Plänen für die anderen Bebauungszonen sticht WA1 sehr stark hervor und schafft eine Art Wall zur angrenzen-den Bebauung an der Lange Straße. Ein fließender Übergang ist durch die geplante Bebauung nicht möglich. Dies widerspricht augenscheinlich genau der Absicht, die Sie nach Westen bei Planstraße 6 durch die geplante kleinteilige Bebauung verfolgen, nämlich die kleinteilige Bebauung der bisherigen „alten“ Ort-schaft aufzugreifen. 
• Ihr Ziel ist es, eine für den Stadtteil Gamshurst untypische Ver-dichtung der Wohnflächen zu verhindern (siehe Bebauungspla-nentwurf). Dieses Ziel wird bei WA1 mit den festgesetzten acht Wohneinheiten pro Gebäude verfehlt.  
• Die geplante Bebauung greift aktuelle Entwicklung im Städtebau bewusst nicht auf. Gerade derzeit ist der Erhalt des äußeren Er-scheinungsbildes der „Heimat“ in der Architektur ein großes Thema. Jüngstes Beispiel ist das Projekt DomRömer in Frank-furt. 15 Rekonstruktionen und 20 Neubauten, die typische Stil-elemente der Frankfurter Altstadt aufgreifen, vereinen sich zu einem altstadttypischen Wohnquartier. Dieser Aspekt der Archi-

ßen und Baugrundstücke ein Höhenunterschied zum benachbarten Grundstück Flst.-Nr. 4581 von etwa 1,0 m bis 1,5 m entstehen. Nieder-schlagswasser darf jedoch nicht auf benachbar-te Grundstücke abfließen. Dies gilt sowohl für bestehende Grundstücke, als auch geplante Grundstücke. Das Auftreten von Wasseransammlungen oder Beschädigungen von Pflanzen und Gebäuden ist daher nicht anzunehmen,     Wird zur Kenntnis genommen. Die Zusammenführung des Gehwegs wird ge-prüft. Aktuell ist eine Verschwenkung der Kreis-straße vorgesehen, da bei einer Verbreiterung des Gehwegs auf Flst.-Nr. 4268 der dort beste-hende Nussbaum entfernt werden muss. Die Vorabstimmung mit den Genehmigungsbehör-den steht aus. Zu berücksichtigen ist, dass der Bereich außer-halb des Plangebiets liegt.  Wird zur Kenntnis genommen.     Der Anregung wird teilweise entsprochen. Zu berücksichtigen ist, dass die Bebauung in Gamshurst nicht durch freistehende Einfamilien-häuser geprägt wird. Insbesondere die Bebau-ung entlang der „Lange Straße“ wird durch eine teilweise dichte Bebauung mit zwei bis drei Vollgeschossen und zusätzlichem Dachge-schoss geprägt. Das freistehende Einfamilien-haus ist dagegen überwiegend für neuere Bau-gebiete nach 1945 prägend. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sind die Gemeinden angehalten, eine städtebaulich vertretbare Dichte vorzuse-hen. Darüber hinaus ist Ziel der Planung, einen breiten Wohnungsmix anzubieten und dadurch kostengünstiges und flächensparendes Bauen sowie die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung zu ermöglichen. Nicht jeder Inte-ressent kann oder will ein Einfamilienhaus er-richten. Vielmehr besteht auch ein Bedarf an Geschosswohnungen und flächensparenden Doppelhäusern.         Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.       
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tektur sollte auch beim Regierungspräsidium Freiburg auf offene Ohren stoßen. Was in Frankfurt für viel Geld wiederaufgebaut wird, sollte in Gamshurst nicht bewusst außer Acht gelassen werden.  
• Die Stimmung in der Versammlung, bei der der Bebauungsplan vorgestellt wurde, war zu diesem Punkt sehr emotionsgeladen – ich denke, ich spreche hier im Namen vieler Personen in Gams-hurst und möchte Sie bitten, diese Planung im weiteren Verlauf des Verfahrens noch einmal zu prüfen und neu zu bewerten.  

     s. o.  
C8 Bürger 8 Schreiben vom 08.08.2018    Grundsätzlich ist es zu begrüßen, wenn die Gemeinde Gamshurst zusätzlichen Wohnraum zur Verfügung stellt. Auch für unser Unter-nehmen bzw. Mitarbeiter, die gerne einen möglichst nahen Weg zwischen Wohnung und Arbeitsplatz wünschen, ist dies auf jeden Fall eine Verbesserung der Standortqualität. Dementsprechend wurde mir auch vom Ortsvorsteher bestätigt, dass diese Neubau-grundstücke nicht nur für Gamshurster Einwohner, sondern auch für andere Interessenten zur Verfügung stehen werden.  Eine grobe Übersicht des sehr umfangreichen Dokuments zum Planentwurf hat folgendes ergeben:  1. Es muss sichergestellt werden, dass nach wie vor die Zu- und Abfuhr zu unserem Unternehmen uneingeschränkt weiter möglich ist. Dabei ist zu beachten, dass dies sowohl den Mitarbeiterver-kehr teilweise Schichtbetrieb ab ca. 4 Uhr bis abends um 22 Uhr beinhaltet, aber auch unterschiedliche LKW-Transporte zur Wa-renanlieferung und zum Versand. 2. Des Weiteren ist zu beachten, dass Schwerlasttransporte mit überbreiten Baugruppen, was in unserem Unternehmen gängige Praxis ist, mittlerweile nur nachts transportiert werden dürfen. 3. Aus dem Plan ist zu ersehen, dass die Wohnbebauung mit einem größeren Abstand zur Industriestraße geplant wurde, dass in den Häusern entsprechend Schallschutzfenster erforderlich sind und, dass das anliegende Kieswerk keinerlei Beeinträchtigung durch Lärmschutz hat. Es darf sich also keinerlei Einschränkung zur bisherigen Situation ergeben.   Auch diese Punkte zur Sicherstellung einer ungestört möglichen Zu- und Abfahrt zu unseren Unternehmen bzw. zum gesamten Gewer-begebiet, ist bei der Stellungnahme zur Planung zu achten. Es soll-ten hier entsprechende verbindliche Zusagen gefordert werden.  

 Wird zur Kenntnis genommen.            Die Industriestraße ist eine öffentliche Straße. Die Geräuscheinwirkungen im Plangebiet durch Kfz-Fahrten öffentlichen Straßen sind als Ver-kehrslärmeinwirkungen zu beurteilen. Dement-sprechend wurden in der Schalltechnischen Untersuchung die im Plangebiet zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen durch den Kfz-Verkehr auf der Industriestraße als Verkehrs-lärm ermittelt und beurteilt. Die neu geplante Wohnbebauung rückt nicht näher an die Industriestraße heran als die be-stehende Wohnbebauung nördlich des Plange-biets. Durch das geplante Wohngebiet werden demnach an dem Status der Industriestraße als öffentlicher Verkehrsweg keine Änderungen hervorgerufen.  Wird zur Kenntnis genommen. Anmerkung: Verbindliche Zusagen können nicht getroffen werden. Es handelt sich jedoch bei der Industriestraße um einen öffentlichen Verkehrs-weg, an deren Status durch das geplante Wohngebiet keine Änderungen hervorgerufen werden.   
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